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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 

Am 29. Januar 2011 haben die Delegierten 
der CGM von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
gemacht und mit Adalbert Ewen einen neu-
en Bundesvorsitzenden der Christlichen Ge-
werkschaft Metall gewählt. In diesem Jahr 
wird noch oft unser Mitbestimmungsrecht 
und unsere gesellschaftliche Verantwortung 
gefordert sein. Sei es nun bei den jeweili-
gen Landtagswahlen oder bei den Sozial-
wahlen. Die Sozialwahlen fi nden nur alle 
sechs Jahre statt. Als zuständiger Vertreter 
der CGM für die Sozialwahlen 2011 möchte 

ich Sie alle noch einmal auf die wichtigsten 
Punkte aufmerksam machen. Bis zum 1. Juni 
2011 werden alle gesetzlichen Sozialversi-
cherungsträger und die Selbstverwaltungs-
träger neu gewählt. Die Sozialwahl ist eine 
reine Briefwahl. Ab Mitte bis Ende April wer-
den die Briefwahlunterlagen per Post an die 
rund 48 Millionen Versicherten versandt. Pro 
Stimmzettel darf nur eine Liste angekreuzt 
werden! Die ausgefüllten Wahlunterlagen 
müssen per Post zurückgeschickt werden, in 
Deutschland ist das portofrei. Bis zum 1. Juni 
2011 müssen alle Wahlunterlagen bei den 
zuständigen Wahlvorständen eingegangen 
sein, d.h. es gilt der Tag des Posteingangs. 
Bei den AOK-Versicherungen werden keine 
Urwahlen stattfi nden. Es sind jedoch alle 
Mitglieder der CGB-Einzelgewerkschaften, 
die bei einer anderen Krankenkasse versi-
chert sind, aufgerufen, sich an den Sozial-
wahlen 2011 aktiv zu beteiligen. 
Der CGB hat eine Liste für die Deutsche 
Rentenversicherung Bund (vormals BfA) 
eingereicht. Auch bei den Ersatzkassen der 
gesetzlichen Krankenversicherung kandidie-

ren Kolleginnen und Kollegen aus CGB-Ein-
zelgewerkschaften. Die CGM tritt mit einer 
eigenen Liste mit den Spitzenkandidaten 
Barthélémy Lemal und Gunter Smits bei der 
Barmer GEK an. Bei der Deutschen Ange-
stellten Krankenkasse (DAK)  tritt die DHV 
mit einer eigenen Liste an: Liste 6 DHV. Dort 
kandidiert unter anderem Raymund Kand-
ler (Bundesvorsitzender der GÖD). Bei der 
Techniker Krankenkasse (TK) tritt der VDT 
mit einer eigenen Liste an. Der VDT vertei-
digt dabei seine Mandate, die er seit 1962 
aktiv erfüllt. Bei der TK auf der Liste 4 VDT 
kandidiert unter anderem Götz Beyer (ehe-
maliger Bundesvorsitzender der GÖD und 
stellvertretender Bundesvorsitzender des 
CGB). Wir bitten alle Mitglieder der CGB-Ge-
werkschaften, die Listen der CGM, des CGB 
und der einzelnen CGB-Gewerkschaften zu 
unterstützen. Übernehmen Sie Verantwor-
tung, bestimmen Sie mit und setzten Sie Ihr 
Kreuz für die Vertreter der Christlichen Ge-
werkschaften.

Martin Gerhardt
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[ Adalbert Ewen übernimmt das Ruder ]
AUSSERORDENTLICHER BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG DER CGM

TITELTHEMA

Auf dem außerordentlichen Bundesge-
werkschaftstag am 29.01.2011 in Nürn-
berg wurde Adalbert Ewen zum neuen 
Bundesvorsitzenden der Christlichen Ge-
werkschaft Metall gewählt. Der bisheri-
ge CGM-Stellvertreter setzte sich deut-
lich gegenüber Detlef Lutz, Hans Maurer 
und Peter Kalisch durch.

„Ich freue mich über das Ergebnis und bie-
te jedem eine gute Zusammenarbeit an“ 
bedankte sich Ewen nach seiner Wahl bei 
den Delegierten. Er habe sich vorgenom-
men, einen Schwerpunkt auf die Tarifpolitik 
zu legen und hoffe auf ein gutes Mitein-
ander zwischen ihm und allen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Mir ist es 
wichtig, dass die CGM an Profi l gewinnt 
und ihr Image in der Öffentlichkeit weiter 

verbessert“ so Ewen. Adalbert Ewen ist 
59 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kin-
der. Der Volljurist war ab 1981 zunächst als 
Landessekretär der Christlichen Gewerk-
schaft Bergbau-Chemie-Energie (CGBCE) 
tätig. Von 1991 bis zum außerordentlichen 
Bundesgewerkschaftstag in Nürnberg war 
er Geschäftsführer der CGM im Saarland. 
Adalbert Ewen vertritt die Christlichen Ge-
werkschaften zudem in zahlreichen ehren-
amtlichen Gremien. Seit 1999 ist er Mitglied 
des Hauptvorstandes und hatte bis zum 
Wechsel an die CGM-Spitze das Amt als 
stellvertretender CGM-Bundesvorsitzender 
inne. Seit 1993 vertritt er den CGB im Saar-
land als Landesvorsitzender. 
Der neue Bundesvorsitzende ist unter 
anderem Mitglied im Vorstand der Ar-
beitskammer des Saarlandes, Mitglied im 

Wirtschafts- und Sozialausschuss der Groß-
region (Lothringen, Luxemburg, Region 
Wallonie, Deutschsprachige Gemeinschaft 
Belgiens, Saarland, Rheinland-Pfalz), Mit-
glied im Tarifausschuss beim Ministerium 
für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und 
Sport des Saarlandes und stellvertretender 
CDA-Landesvorsitzender. 

Die Wahl von Adalbert Ewen zum Bundes-
vorsitzenden machte außerdem eine Nach-
wahl einer der beiden Stellvertreter-Posten 
notwendig. Gewählt wurde Hans Maurer, 
der sich gegen seine Mitbewerber Albert 
Seiz, Peter Kalisch und Barthélémy Lemal 
durchsetzte. Hans Maurer ist 61 Jahre alt 
und war viele Jahre Geschäftsführer der 
CGM in Friedrichshafen. Weiterer Stellver-
treter bleibt Detlef Lutz.

 
  

HINWEIS

Bundesgewerkschaftstag der CGM in Hannover 
27. - 29. Oktober 2011 

Adalbert Ewen StimmzählkommissionTagungspräsidium

Der Tagungsraum

Kandidatenvorstellung Der Hauptvorstand der CGM
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schäftigten in Deutschland zu diskutieren 
und unsere Meinung als CGB in diese Ge-
spräche einzubringen.“

Bewältigung der vielfältigen CGB-Aufgaben 
sammelte Christian Hertzog als bestellter 
Geschäftsführer des CGB-Landesverbandes 
Saar. In Kooperation mit der Bundesge-
schäftsführerin Anne Kiesow wird er sich 
zukünftig neben den laufenden Geschäf-
ten vorwiegend um die Darstellung und 
Vertretung des Dachverbandes nach außen 
kümmern. Die neue Doppelspitze wird die 
erfolgreiche Arbeit des CGB weiterführen 
und seine Bedeutung und Akzeptanz in 
der Gewerkschaftslandschaft Deutschlands 
gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden 
Matthäus Strebl weiter ausbauen.

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN

[ Neujahrsempfang des Bundespräsidenten ]

[ Strukturelle Neuausrichtung ]

POLITIK

NEUE CGB-FÜHRUNGSSPITZE

Bundespräsident Chris-
tian Wulff lud zu seinem 
traditionellen Neujahrs-
empfang in Berlin Gäste 

aus ganz Deutschland ein. 

Unter den Vertretern von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft war auch der Bundesvor-
sitzende des Christlichen Gewerkschafts-
bundes (CGB) Matthäus Strebl. Er über-
brachte im Namen des CGB und seinen 16 
angeschlossenen Fachgewerkschaften die 
besten Wünsche für ein erfolgreiches Jahr 
2011. Matthäus Strebl erklärte: „Es ist mir 
immer wieder eine besondere Ehre, an dem 
Empfang des Bundespräsidenten teilneh-
men zu dürfen. Es zeigt, dass der CGB eine 
anerkannte Größe in der Gewerkschafts-
landschaft Deutschlands ist.“

Am Rande der Veranstaltung konnte Strebl 
hochinteressante Gespräche mit weiteren 
Gästen führen. „Für mich als Bundesvor-
sitzender des CGB haben diese Gespräche 
einen hohen Stellenwert, weil es mir die 

An der Spitze des  Christ-
lichen Gewerkschafts-
bundes Deutschlands 
(CGB) haben sich zum 

01. 01. 2011 personelle Veränderungen 
vollzogen. 

Der langjährige Generalsekretär Gunter 
Smits wurde am 13. November des ver-
gangenen Jahres auf dem 19. ordentlichen 
Bundesgewerkschaftstag der DHV – Die Be-
rufsgewerkschaft e.V. zum neuen Bundes-
vorsitzenden gewählt. Mit seinem Amts-
antritt zum 1. Januar 2011 ist auch eine 
Neuausrichtung in der Führungsspitze im 
CGB notwendig geworden. 

Der CGB-Bundesvorstand hat im Zuge des 
Wechsels von Gunter Smits beschlossen, 
die Führungsstruktur des Dachverbandes 
personell aufzuwerten. Neben der Funkti-
on des Generalsekretärs wurde die Position 
der Bundesgeschäftsführerin etabliert. Die 
langjährige Mitarbeiterin im CGB-Haupt-
stadtbüro Anne Kiesow wurde mit dieser 

willkommene Gelegenheit bietet, die für 
den CGB wichtigen politischen Kontakte zu 
pfl egen“, betonte Strebl. „Es gibt mir die 
Möglichkeit, die aktuelle Situation der Be-

wichtigen Aufgabe betraut und mit dem 
Jahreswechsel zur ersten Bundesgeschäfts-
führerin im CGB berufen. 

Die Volljuristin Anne Kiesow betreute zu-
vor erfolgreich die Öffentlichkeitsarbeit des 
CGB und übernahm zudem die juristische 
Beratung, insbesondere in kollektivrecht-
lichen Fragen des Dachverbandes und der 
Mitgliedsgewerkschaften. Neben der Ko-
ordination dieser bisherigen Aufgaben wird 
sie zukünftig in Kooperation mit dem Gene-
ralsekretär für die laufenden Geschäfte und 
die strukturelle Ausrichtung des CGB verant-
wortlich zeichnen. Als neuen Generalsekre-
tär bestellte der CGB Bundesvorstand den 
langjährigen DHV-Geschäftsführer Christian 
Hertzog, ebenfalls Volljurist. Er trat sein Amt 
zum 1. Januar 2011 an. Christian Hertzog ist 
im Rahmen des CGB -Bundeskongresses im 
Jahr 2008 in den Bundesvorstand des CGB 
gewählt worden. Er war lange Jahre Lan-
desvorsitzender des CGB in Rheinland-Pfalz 
und ist heute Vorsitzender des CGB-Lan-
desverbandes Sachsen. Erfahrungen in der 

v.l.n.r.: Bettina Wulff, CGB-Bundesvorsitzender Matthäus Strebl und Bundespräsident Chris-

tian Wulff

Anne Kiesow Christian Hertzog
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Außerdem, so führte die CGM auch schon 
beim Arbeitsgericht an, waren etwa 200 
bis 500 externe Mitarbeiter nach Aussage 
der Personalleiterin nicht wahlberechtigt. 
Die Überprüfung dieses Sachverhalts durch 
den Wahlvorstand wurde, nach Informatio-
nen der CGM, durch die Geschäftsleitung 
behindert. Diese Anhaltspunkte lassen den 
Schluss zu, dass diese Betriebsratswahl nicht 
mit rechten Dingen zu ging. Der Termin zur 
Fortsetzung der mündlichen Anhörung 
wurde auf den 10.05.2011 festgesetzt.

Torsten Schöne
CGM-Geschäftsführer Wolfsburg

dersachsen in Hannover statt. Hier sah das 
LAG Niedersachsen den Sachverhalt anders. 
Der Vorsitzende Richter bat um die Überga-
be der Wahlunterlagen. Nach der Sichtung 
der Unterlagen kamen der Vorsitzende und 
die ehrenamtlichen Richter zu dem Schluss, 
dass mehrere Punkte der Überprüfung be-
dürfen. 

So wurden z. B. die Briefwähler nicht ge-
kennzeichnet. „Die Möglichkeit doppelter 
Stimmabgaben kann daher nicht ausge-
schlossen werden“, so der Vorsitzende 
Richter. Dies wurde bereits in der Antrags-
schrift der CGM vom März 2010 gerügt. 

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN

[ Treffen mit der NRW-Schulministerin ]
CGB NRW

Die Schulministerin und 
stellvertretende Minis-
terpräsidentin von Nord-
rhein-Westfahlen Sylvia 

Löhrmann hatte den CGB NRW zu ei-
nem ausführlichen Gespräch geladen. 

Der Landesvorsitzende des CGB NRW Ul-
rich Bösl nahm die Einladung gerne wahr.  
Begleitet wurde er von Ursula Becher 
(VkdL). 
Das Gespräch fand in einer angenehmen 
und sachlichen Atmosphäre statt. Bösl ließ 
sich von der Schulministerin ausführlich 
über die rot-grüne Schulpolitik informie-

v.l.n.r.: Ursula Becher (VkdL), Ministerin Löhrmann und Ulrich Bösl

Die Christliche Ge-
werkschaft Metall 
(CGM) hatte im März 

2010 die BR-Wahl in der Autostadt in 
Wolfsburg angefochten. 

Das Arbeitsgericht Braunschweig stellte in 
seinem Beschluss im Mai 2010 lediglich fest, 
dass „gemessen an diesen Grundsätzen […] 
im vorliegenden Fall nicht einmal ansatz-
weise ein Grund für eine Anfechtung oder 
Nichtigkeit ersichtlich“ sei. Daraufhin legte 
die CGM Beschwerde beim LAG Nieder-
sachsen ein. Am 08.12.2010 fand nun die 
Anhörung der Beteiligten vor dem LAG Nie-

Markus Dittlinger hat 
am 30.11.2010 sein 
neues Amt als Be-

triebsgruppenvorsitzender der Dillinger 
Hütte angetreten.

Sein Amtsvorgänger Barthélémy Lemal hatte 
sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Ihm ge-
bührt der Dank und die Anerkennung der 
CGM-Betriebsgruppe Dillinger Hütte für sein 
jahrelanges Engagement und seinen Einsatz 
als Vorsitzender. Barthélémy Lemal gehört 
auch weiterhin dem Vorstand als Beisitzer an.
Dem neuen Betriebsgruppenvorsitzenden 
Markus Dittlinger stehen als Stellvertreter 
Rudi Schmitt und Francis Dran zur Seite.

 
  

 
  

[ Ging alles mit rechten Dingen zu? ]

[ Neuer Betriebsgruppenvorsitzender ]

BR-WAHL AUTOSTADT WOLFSBURG

BETRIEBSGRUPPE DILLINGER HÜTTE

ren. Dabei machte der CGB-Landesvorsit-
zende deutlich, dass der CGB für ein dif-

ferenziertes Schulsystem eintritt und jede 
Form der Einheitsschule ablehnt. 
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heitsvorschriften zu ändern. Mit bis zu  320 
Kilometern pro Stunde soll der ICE dem Flug-
zeug Konkurrenz machen. Bahnchef Grube 
schätzt, dass dabei mehr als eine Million 
Fahrgäste pro Jahr die neue ICE-Verbindung 
zwischen Frankfurt, Köln und London be-
nutzen werden und so die Verbindung nach 
London zum Erfolg wird.

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN

bleme könnten dann auftreten, wenn die 
Werkhallen der NN Europe über einen länge-
ren Zeitraum leer stehen. Das sollte um jeden 
Preis vermieden werden. Sommer erinnerte 
an die beabsichtigte Werkschließung von 
Schaeffl er Eltmann, die vor einiger Zeit gera-
de noch abgewendet werden konnte. „Auf 
die Mannschaft in Eltmann – dazu zähle ich 
auch die Kolleginnen und Kollegen von NN 
Europe – kann man sich verlassen.“

Am 20.01.2011 um 
9.00 Uhr meldete die 
Geschäftsleitung NN 

Europe Kugelfertigung Eltmann GmbH 
Insolvenz an. Für die 120 betroffenen 
Arbeitnehmer kam dies völlig unerwar-
tet. Nach der Wirtschaftskrise waren 
die Auftragsbücher wieder prall gefüllt 
und die wirtschaftliche Lage galt als 
stabil.

Der amerikanische Mutterkonzern NN Inc. 
will an anderen Standorten weiterproduzie-
ren. NN Inc. hat zwölf Fertigungswerke in 
den Vereinigten Staaten, Europa und China. 
Der Konzern hatte 2009 einen Jahresumsatz 
von 259.000.000 US Dollar zu verzeichnen. 
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in John-
son City, Tennessee. Am Standort Eltmann 
werden Präzisions-Stahlkugeln für Industrie- 
und Raumfahrt gefertigt. Drei Monate lang 
sind die Löhne durch Insolvenzgeld gesichert, 
hieß es bei der Informationsveranstaltung. 

[ CGM für zeitnahe Übernahme durch Schaeffler ]
NN EUROPE IST INSOLVENT

Was danach kommt, ist noch völlig offen. 
„Die Arbeitnehmer, die ein Durchschnitts-
alter von 52 Jahren haben, sind schockiert“ 
so der CGM-Betriebsrat Armin Zier. Das 
Werk der NN Europe Kugelfertigung Eltmann 
GmbH befi ndet sich mitten auf dem Gelände 
der Schaeffl er Technologies GmbH und war 
früher sogar Teil des ehemaligen FAG-Wer-
kes. Dem Schaeffl er-Konzern gehören nach 
wie vor die Gebäude der NN Europe, zudem 
vergibt er etliche Aufträge an die Firma. An 
der Fluglagerabteilung sei Schaeffl er ohne-
hin schon seit einiger Zeit interessiert. „Aus 
meiner Sicht wäre es eine gute Gelegenheit 
für den Schaeffl er-Konzern, das Produkt-
portfolio in Eltmann zu erweitern. Zahlreiche 
Handelsbeziehungen zur Kugelfertigung in 
Eltmann sprechen dafür. Jahrzehntelanges 
Know-how in der Fertigung von Kugeln 
sollte nicht von heute auf morgen verlo-
rengehen“, so der CGM-Bezirksvorsitzende 
Alexander Sommer, der selbst bei Schaeffl er 
Eltmann arbeitet. Gravierende Fixkostenpro-

CGM-Bezirksvorsitzender Alexander Sommer

v.l.n.r.: Udo Becker, Silvia Römer und Wolf-

gang Spengler

legen Udo Becker und Wolfgang Spengler 
gewählt. Des Weiteren wurde der Kollege 
Karl Straßer zum Kassierer gewählt. Den 
Vorstand komplettieren die Kollegen Volker 
Leyser, Holger Ginkel, Manfred Folz, Horst 
Zissler und Werner Weber als Beisitzer. Am 
gleichen Tag fand auch die Neuwahl des Be-
triebsgruppenvorstandes der Betriebe Opel 
und Powertrain GmbH Kaiserslautern statt. 
Der neue Vorstand setzt sich aus dem Vor-
sitzenden Udo Becker, den zwei Stellvertre-
tern Silvia Römer und Volker Leyser und den 
Beisitzern Werner Weber, Holger Ginkel und 
Horst Zissler zusammen. 

sicht, dass ab 2013 der ICE den Eurotunnel 
nach London mehrmals täglich durchquert. 
Mit den Testfahrten sind erste Schritte in die-
se Richtung gelungen. Es fanden auch schon 
erfolgreiche Evakuierungsübungen von ICE-
Zügen im Tunnel statt. Bis der ICE den Flug-
zeugen Konkurrenz machen kann, sind noch 
einige Zulassungen zu erreichen und Sicher-

Am 21.11.2010 fand 
in Kaiserslautern-Ho-
henecken der ordentli-

che CGM-Bezirksgewerkschaftstag statt. 

Der Bezirksvorsitzende Udo Becker berich-
tete über die erfolgreiche Arbeit der letzten 
vier Jahre. Die Betriebsratswahlen konnten 
erfolgreich abgeschlossen werden und eine 
gut besuchte Jubilarehrung war zu verzeich-
nen. Nach dem Bericht des Vorsitzenden 
wurde der Bezirksvorstand neu gewählt.
Bezirksvorsitzende wurde die Kollegin Silvia 
Römer und als Stellvertreter wurden die Kol-

Ab Dezember 2013 
soll der ICE dreimal 
täglich unter dem Är-

melkanal nach London fahren. 

Die durchgeführten Versuchsfahrten mit 
dem ICE durch den Eurotunnel sind erfolg-
reich verlaufen. Es besteht daher die Aus-

 
  

 
  

[ Neue Vorstände gewählt ]

[ Konkurrenz für Flugzeuge ]

BEZIRKSVERBAND KAISERSLAUTERN

ICE
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bestätigt noch dementiert.
Diese Geschichte mag sich vielleicht nicht 
in jeder Leiharbeitsfi rma abspielen. Fakt ist 
aber, dass nun viele Arbeitnehmer entweder 
kurz vor der Arbeitslosigkeit stehen oder wi-
der besseren Wissens Knebelverträge unter-
schreiben müssen, damit sie weiter arbeiten 
können. 

Dieses Beispiel zeigt, das sich der DGB über 
die Folgen der Klage gegen die CGZP abso-
lut keine Gedanken gemacht hat. Die Leid-
tragenden sind letztendlich die Arbeitneh-
mer, die nach diesem Tarifvertrag entlohnt 
wurden. Es ist nicht zu verstehen, dass ein 
Dachverband eine „konkurrierende“ Ge-
werkschaft verklagt, nur damit die eigenen 
Mitgliedsgewerkschaften wie ver.di, IG-Me-
tall etc. wieder Dumping-Tarifverträge in der 
Zeitarbeit abschließen können.
Im Interesse aller Arbeitnehmer sollten sich 
beide Dachverbände nicht gegenseitig mit 
Klagen überhäufen, sondern um ihr eigent-
liches Hauptziel/das Wohl der Arbeitnehmer/ 
kümmern

Christian Rumpf
stellv. Landesvorsitzender KFG NRW

die gewünschte Wirkung zeigt, müsste der 
Betrag in Höhe der Anschaffungskosten für 
neue Winterreifen liegen. 

Fahrzeuglenker aus dem Ausland, die von 
den Kontrollbehörden ohne Winterreifen 
angetroffen werden, sollten die Fahrt erst 
fortsetzen dürfen, wenn nachweislich die 
Fahrzeuge mit den gesetzlich vorgeschrie-
benen Reifen nachgerüstet worden sind.  

Der Bundesverkehrsminister und der Deut-
sche Bundestag wurden von der KFG bereits 
Anfang Januar schriftlich aufgefordert, bis 
spätestens November 2011 eine eindeutige 
Gesetzeslage zu schaffen, die keine Aus-
nahmen und Schlupfl öcher mehr zulässt. 

Franz Xaver Winklhofer

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN

Aufgrund des CGZP-Urteils 
vom 14.12.2010 spielen sich 
in vielen Personalleasing-
Agenturen und konzern-
internen Arbeitnehmerü-

berlassungen Szenen ab, die man kaum 
glauben kann. 

Ein Mitglied der KFG, beschäftigt bei einem 
Zeitarbeitsunternehmen, forderte als Folge 
des BAG-Urteils zusammen mit seinen Ar-
beitskollegen die gleiche Entlohnung wie die 
Stammbelegschaft.

Schließlich wurde den Arbeitnehmern der 
Zeitarbeitsfi rma ein neuer Arbeitsvertrag 
und somit eine Anstellung in der Hauptge-
sellschaft des Einsatzunternehmens vorge-
legt. Doch die Freude darüber währte nur 
kurz. Der angebotene Arbeitsvertrag wies 
erhebliche Mängel auf. Er enthielt Passagen, 
die nicht auf die geforderte Gleichstellung 
eingingen und zum Teil Formulierungen, die 
gegen das Gesetz verstoßen. 
Laut Gesetz sind beispielsweise zwei Wochen 
Kündigungsfrist vorgeschrieben. Dies wurde 
vom Arbeitgeber nicht berücksichtigt und 
auf eine Woche Kündigungsfrist gekürzt. Bei 

[ Gefährdet ver.di Arbeitsplätze? ]
CGZP-URTEIL UND DIE FOLGEN

Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall werden 
die anzurechnenden Stunden auf acht Stun-
den pro Tag begrenzt. Der Durchschnitt der 
geleisteten Stunden wird bei dieser Berech-
nung nicht herangezogen. Dies würde eine 
erhebliche Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen nach sich ziehen. Deshalb wurde 
kurzerhand per Telefon allen Mitarbeitern ge-
raten, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. 

Es folgte eine Einladung zu einer gemeinsa-
men Besprechung des Betriebsrats der Haupt-
gesellschaft, einem ver.di-Vertreter und den 
Angestellten der Zeitarbeitsfi rma. Was sich 
bei dieser Besprechung zutrug war unglaub-
lich. Der zuständige ver.di-Gewerkschafts-
sekretär war der festen Überzeugung, dass 
man den angebotenen Arbeitsvertrag unter-
schreiben kann. Gegenüber den Angestellten 
der Zeitarbeitsfi rma äußerte er Erleichterung 
darüber, dass das die Firma geschlossen wird. 
Es sei ihm egal, wenn alle LKWs von der Stra-
ße sind. Während der ganzen Besprechung 
ging er immer wieder davon aus, dass es sich 
hierbei um einen Betriebsübergang nach § 
613 BGB handelt. Es liegen jedoch keine ge-
naueren Informationen darüber vor, denn die 
Geschäftsführung hat dies bis heute weder 

allerdings kategorisch abgelehnt. Das Auf-
ziehen der Ketten nimmt eine gewisse Zeit 
in Anspruch. Da auf den Autobahnraststät-
ten wenig Platz vorhanden ist, müsste dies 
auf den Standstreifen geschehen. Dadurch 
könnte es zu lebensgefährlichen Situationen 
kommen, weil Fahrer während der Ketten-
montage von anderen Verkehrsteilnehmern 
angefahren oder gar überrollt werden könn-
ten. Die Folge wären schwere Unfälle mit 
Verletzten oder gar Todesfälle. Sinnvoller 
wären als Anfahrhilfe sogenannte Schleu-
derketten. 

Die Verantwortlichen der Kraftfahrerge-
werkschaft fordern, das Bußgeld  für PKW- 
und LKW-Halter deutlich zu erhöhen, wenn 
keine Winterreifen am Fahrzeug montiert 
sind. Damit das angedrohte Bußgeld auch 

Die KFG hält die im De-
zember 2010 beschlossene 
Regelung einer Winterrei-
fenrpfl icht für PKWs für 
nicht ausreichend. 

Der Bundesvorstand und der Vorsitzende 
der KFG Willy Schnieders vertreten die Mei-
nung, dass es in Deutschland für PKWs und 
LKWs eine generelle Winterreifenpfl icht von 
Anfang November bis Mitte April geben 
muss. Bei LKWs müssen auf allen Achsen 
Winterreifen aufgezogen werden. Damit 
diese Reifen auch den gewünschten Erfolg 
bringen, darf die  Mindestprofi ltiefe der Rei-
fen sowohl bei PKWs als auch LKWs nicht 
unter fünf Millimeter liegen.  
Die von der Polizei geforderte Schnee-
kettenpfl icht für LKWs wird von der KFG 

[ KFG fordert eindeutige Regeln ]
WINTERREIFENPFLICHT 
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zuschließen, sollte man Freunde oder die 
Familie noch einmal Korrektur lesen lassen. 
Das Anschreiben muss direkt in die E-Mail 
kopiert werden. Die Bewerbungsunterlagen 
werden als einzelner Anhang (alles hinter-
einander im PDF-Format) an die E-Mail an-
gehängt, wobei deren Größe drei MB nicht 
überschreiten sollte. Nur die wichtigsten 
Dokumente sollten enthalten sein. Nachge-
reicht sind fehlende Dokumente im Notfall 
schnell. Sinnvoll ist ein Deckblatt, auf dem 
alle angehängten Dokumente aufgelistet 
sind. Verwendet ein professionelles Bewer-
bungsfoto, so wie bei einer postalischen Be-
werbung.
Mittlerweile erhält man in jedem Fotostudio 
Abzüge auch als hochwertige digitale Versi-
on. Das Bewerbungsfoto muss im Anhang, 
auf dem Deckblatt und Lebenslauf platziert 
werden. Der Betreff eurer Bewerbungs-E-
Mail sollte aussagekräftig sein. Gebt an, 
für welche Stelle ihr euch bewerbt, an wel-

Fragen über Fragen

Warum ist „Abkürzung“ so ein langes 
Wort?
Bekommen die Arbeitnehmer von 
Lipton auch eine Kaffeepause?
Warum schrumpfen Schafe nicht 
wenn es regnet?
Was zählen Schafe, wenn sie nicht 
schlafen können?

JUGENDSEITE

JUGEND MIT BISS

Wahrscheinlich hat jeder von euch schon 
mehrere Bewerbungsverfahren hinter 
sich. Doch mit dem Erhalt eines Ausbil-
dungsplatzes oder einer festen Stelle ist 
es noch lange nicht vorbei mit den Be-
werbungen. Praktika, Aushilfs- und Ne-
benjobs sowie weiterführende Schulen 
erfordern ebenso eine Bewerbung.

Mittlerweile hat die Online-Bewerbung die 
Bewerbung per Post so gut wie abgelöst. 
Viele große Firmen lassen nur noch die Zu-
stellung von Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail zu. Es stellt sich allerdings heraus, 
dass nur wenige genau wissen, was sie bei 
einer Online-Bewerbung beachten müssen.
Ob Online-Bewerbung oder Bewerbung per 
Post: der Text muss absolut fehlerfrei sein!
Bereitet das Bewerbungsanschreiben in 
einem Textverarbeitungsprogramm vor. 
Diese haben eine Rechtschreibprüfung und 
weisen auf Fehler hin. Um jeden Fehler aus-

[ Nach der Bewerbung ist vor der Bewerbung ]
ONLINE-BEWERBUNGSVERFAHREN

chem Standort und, wenn vorhanden, eine 
Kennnummer der Ausschreibung. Mit diesen 
Angaben kann euch der Personalsachbear-
beiter richtig zuordnen, wenn in einem Un-
ternehmen mehrere Bewerbungsverfahren 
gleichzeitig laufen. 

Nun müsst ihr darauf achten, mit welcher E-
Mail-Adresse ihr eure Bewerbung losschickt. 
Maushihasi@XYZ.de ist natürlich keine seri-
öse Adresse, um eine Bewerbung abzuschi-
cken. Am besten sind Adressen in Form von 
vorname.nachname@XYZ.de. In wenigen 
Minuten könnt ihr euch eine entsprechende 
E-Mail-Adresse bei kostenlosen E-Mail-An-
bietern erstellen.
Dann kann die Generalprobe kommen: Die 
Bewerbungs-E-Mail noch einmal an sich 
selbst, an Freunde oder Verwandte schicken 
und kontrollieren lassen. Wenn keine Fehler 
zu fi nden sind, kann die Bewerbungs-E-mail 
versandt werden. Viel Erfolg!              por

Wenn Dich ein Taxichauffeur im 
Rückwärtsgang nach Hause bringt, 
muss er dann Dir was bezahlen?
Wenn man mit einem Fahrzeug Licht-
geschwindigkeit fährt, was passiert 
dann, wenn man die Scheinwerfer 
einschaltet?

IHR SEID GEFRAGT!

Kennt ihr einen guten Witz, einen 
cleveren Spruch oder weitere skur-

rile Fakten? Wir freu-
en uns auf Eure 
Einsendung unter 
jugend@cgm.de!
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 » Auftreten 
Habt eine offene Haltung. Das heißt, Arme 
nicht verschränken, aufrecht stehen und 
den Blick nach vorne richten. Seht eurem 
Gegenüber in die Augen und versucht nicht, 
so oft wegzusehen. Zeigt eure Hände, steckt 
sie nicht in die Taschen eurer Kleidung oder 
unter den Tisch. Gestik ist sehr wichtig und 
kann das Gespräch entscheidend aufl o-
ckern. Auch wenn es euch vielleicht schwer 
fällt, aber versucht möglichst hochdeutsch 
zu sprechen, keinen Dialekt, keinen Slang.

» Begrüßung 
Grundsätzlich ist es so, dass die Person die 
den Raum betritt, zuerst grüßt. Das kann im 
Büro sein, aber auch im Fahrstuhl oder im 
Sitzungsraum. Ansonsten grüßt der Rang-
niedrigere den Ranghöheren oder zur Not 
derjenige, der den Anderen zuerst gesehen 
hat. Ein mündlicher Gruß sollte möglichst 
mit denselben Worten entgegnet werden. 

Beim Händereichen gibt es schon mehr zu be-
achten: Erst einmal entscheidet der Ranghö-
here, ob er die Hand reichen will. Euer Hände-
druck sollte bestimmt sein, also nicht zu lasch, 
aber auch nicht zu fest. Grundsätzlich gilt: 
Hände gehören nicht in die Hosentaschen. 
Blickkontakt während des Händedrucks ge-
hört unbedingt dazu!                            por

JUGENDSEITE

MAIL AN: jugend@cgm.de
Schickt uns eure Meinung, Inhalte für diese 

Seite, Kritik & Ideen. Wir sind gespannt.

Innerhalb von nur drei Sekunden ent-
steht der erste Eindruck. Körperspra-
che, Haltung, Mimik, Gestik, Auftreten, 
Kleidung - diese Faktoren bestimmen, 
welchen ersten Eindruck man auf eine 
andere Person macht. 

Mit Sicherheit habt ihr schon einige Bewer-
bungsgespräche hinter euch und wisst, wie 
wichtig euer Auftreten war. Doch nach dem 
Bewerbungsgespräch und der Unterzeich-
nung des Ausbildungsvertrages ist das alles 
noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil. Wäh-
rend eurer Ausbildung schaut der Betrieb 
ganz genau auf euch: ist die Kleidung ange-
messen? Wie verhält sich der Azubi gegen-
über den Kollegen, den Vorgesetzten und 
gegenüber den Kunden? Bei einem Unter-
nehmen oder einer Abteilung, die viel Kun-
denkontakt pfl egt, ist einwandfreies Auf-
treten besonders wichtig. Denn die Kunden 
wissen nicht, dass sie einen Auszubildenden 
vor sich haben. Höfl ichkeit, Freundlichkeit, 
selbstbewusstes Auftreten und angemes-
sene Kleidung sind das A und O. Der Azubi 
trägt gegenüber dem Betrieb genauso viel 
Verantwortung wie jeder andere Kollege. 
Auch bei wenig oder keinem Kundenkon-
takt solltet ihr auf eure Kleidung und euer 
Benehmen achten. Manchmal müsst ihr so-
gar eine bestimme Art von Kleidung tragen, 
weil diese eurem Schutz dient (z.B. Arbeits-
schuhe mit Metallverstärkung), oder vom 
Ausbildungsbetrieb eine Kleiderordnung 
festgelegt ist. Ganz besondere Vorsicht gilt 
bei Schmuck und Piercings. Was für euch 

[ Der erste Eindruck zählt ]
VERHALTEN UND AUFTRETEN AM ARBEITSPLATZ

Musik am Computer hören

Videoportale

Musik im Internet hören

Stöbern in Online-Communities

68 %

66 %

60 %

60 %

Online-Communities

Instant Messenger

Emails empfangen/schicken

Chatten

70 %

63 %

55 %

48 %

Suchmaschinen

Wikipedia

Fragen aus dem Alltag recherchieren

Newsgroups lesen

79 %

38 %

38 %

22 %

KommunikationInformations-
suche

UnterhaltungSpiele

46 %

23 %

17 %

14 %

Jugend im Netz: Chatten, Mailen, Musik hören
Im Schnitt verbringen 12- bis 19-Jährige täglich* 138 Minuten im Internet. Dafür nutzen sie ihre Online-Zeit:

*Montag bis Freitag
Quelle: JIM-Studie 2010 © Globus 3950

locker und hübsch aussieht, kann zur Falle 
werden. Mit Schmuck und Piercings kann 
man an Maschinen hängen bleiben und 
sich verletzen. Also besser entfernen bzw. 
ablegen. Im Zweifel fragt euren Ausbilder. 

Damit ihr immer richtig auftretet, fol-
gen nun ein paar Tipps für euch:

» Aussehen 
Haltet euch an die vorgegebene Kleiderord-
nung. Sollte es keine geben, dann kleidet 
euch angemessen. Angemessen bedeutet, 
dass es zum Anlass passen muss, nicht zu 
locker, aber auch nicht „overdressed“. Die 
Kleidung sollte immer sauber und faltenfrei 
sein. Schaut, dass eure Haare ordentlich 
frisiert sind, Schmuck solltet ihr nur dezent 
tragen und Piercings nach Möglichkeit ent-
fernen. Für Frauen: Nicht zu stark schmin-
ken. Parfum nur sehr wenig benutzen, da-
mit es nicht aufdringlich wirkt.
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[ Die Folgen für das Bildungssystem ]

[ Lohnerhöhung sinnvoll nutzen ]

WEHRPFLICHT ADE

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE 

Die Pläne des Verteidigungsministers 
Karl-Theodor zu Guttenberg werden in 
die Tat umgesetzt. Ab 1. März 2011 wer-
den keine Wehrpfl ichtigen gegen ihren 
Willen zum Dienst bei der Bundeswehr 
eingezogen oder müssen Zivildienst ab-
leisten.

Die Wehrpfl icht bleibt weiter im Grundge-
setz verankert und kann im Ernstfall durch 
eine Gesetzesänderung wieder eingeführt 
werden. Die Wehrerfassung bleibt weiter 
erhalten, die Musterung entfällt jedoch. Im 
Gegenzug wird ein neuer freiwilliger Wehr-
dienst von 12 bis 23 Monaten angeboten.  Es 
besteht außerdem eine Probezeit von sechs 
Monaten, währenddessen beide Seiten das 
Dienstverhältnis wieder kündigen können. 
Maßnahmen der Berufsförderung und ein 
Wehrsoldzuschlag ab dem ersten Tag sollen 
den freiwilligen Wehrdienst attraktiver ma-
chen. Mit dieser Neuerung droht den deut-
schen Hochschulen ein Desaster. Entfällt für 

Das vergangene Jahr war gezeichnet von 
vielen Entbehrungen. Die Arbeitnehmer 
mussten aufgrund der Finanz- und Wirt-
schaftskrise auf vieles verzichten und Ar-
beitszeitverkürzung, Kurzarbeit, Kürzun-
gen oder den kompletten Verzicht auf 
Sonderzahlungen hinnehmen. Die Ar-
beitnehmer haben auf diese Weise ihre 
Solidarität gegenüber ihrem Arbeitgeber 
bewiesen. 

Nachdem nun viele Unternehmen in der Me-

tausende Abiturienten der Dienst in Kaser-
nen oder Krankenhäusern, können sie gleich 
ein Studium beginnen. Hinzu kommen in den 
nächsten Jahren zahlreiche doppelte Abitur-
jahrgänge. Während die Umstellung auf G8 
in den neuen Bundesländern größtenteils 
abgeschlossen ist, erfolgt die Umstellung in 
vielen anderen Bundesländern in den kom-
menden Jahren. 
Besonders betroffen sind die Bundesländer 
Bayern und Niedersachsen. Die Umstellung 
von neun auf acht Jahre Gymnasium wird im 
Sommer 2011 in den beiden Bundesländern 
vollzogen sein. Zwei Jahrgänge an Gymnasi-
asten werden im Herbst 2011 die bayrischen 
und niedersächsischen Hochschulen über-
schwemmen. Hierzu kommen dann noch 
die Abiturienten, die keinen Wehr- und Zivil-
dienst mehr leisten müssen. Ein Mangel an 
Studienplätzen wird sich auf den Numerus 
Clausus auswirken. Der Kampf um Studien-
plätze in begehrten Fächern wird sich ver-
schärfen. Schüler mit hervorragenden Noten 

tall- und Elektroindustrie wieder Gewinne 
einfahren und die Prognosen gut sind, wollen 
die Unternehmer ihre Mitarbeiter auch am 
Aufschwung teilhaben lassen. Viele Unter-
nehmen in der Metall- und Elektroindustrie 
gewähren ihren Mitarbeitern eine vorzeitige 
Lohnerhöhung. Die CGM begrüßt diese Maß-
nahmen und steht grundsätzlich für Tarifver-
träge, mit denen man fl exibel auf Konjunk-
turschwankungen reagieren kann. 
Flexibilität ist auch bei der Auszahlung der 
vorzeitigen Lohnerhöhungen eine Überle-

müssen damit rechnen, den Wunschstudien-
platz dennoch nicht zu erhalten. Auch auf 
dem Lehrstellenmarkt wird sich die Ausset-
zung der Wehrpfl icht bemerkbar machen. 
Viele Abiturienten, die keinen Studienplatz 
ergattern können, werden sich vermutlich 
für eine Lehrstelle bewerben. 
Es müssen entsprechende Vorkehrungen 
getroffen werden, um dem Ansturm an den 
Hochschulen gerecht zu werden und den 
jungen Menschen eine Perspektive aufzeigen 
zu können. Die Hochschulen haben bereits 
auf den erwarteten Rekordansturm reagiert. 
Es wurden zusätzlich mehr als 180 000 Stu-
dienplätze geschaffen. Zwei Drittel der Stu-
dienplätze werden an den Fachhochschulen 
angeboten. In den nächsten fünf Jahren wol-
len Bund und Länder 275 000 zusätzliche 
Studienplätze schaffen. Laut der Financial 
Times Deutschland geht die Bildungsministe-
rin Annette Schavan allerdings bereits heute 
davon aus, dass die Zahl an Studienplätzen 
nicht ausreichen wird.                          cah
 

gung wert. Die Arbeitnehmer sollten abwä-
gen dürfen, ob sie sich die vorzeitige Lohner-
höhung auszahlen lassen wollen oder diese 
in eine betriebliche Altersvorsorge fl ießen 
soll. Bei der Investition in eine betriebliche 
Altersvorsorge bleibt dem Arbeitnehmer die 
gesamte Summe erhalten, während bei der 
Auszahlung der Lohnerhöhung Steuern und 
Sozialabgaben auf den Betrag angerechnet 
werden. Es lohnt sich, diese Möglichkeit auch 
im Hinblick auf eine bessere Altersversorgung 
in Betracht zu ziehen.                cah

Die Aufgaben des Betriebsrats umfassen 
zum Teil Spezialthemen, die ein tiefgrün-
diges rechtliches und fachliches Wissen er-
fordern. Der Fachverlag WEKA MEDIA hat 
nun zum Thema Arbeitsschutz speziell für 
Betriebsräte ein Online-Werk herausgege-
ben, das sich checklistenorientiert mit die-
sem Thema befassen. Eine der wichtigsten 
Aufgaben des Betriebsrates ist der Arbeits-
schutz. 
Dafür muss er seine Rechte kennen, die Ar-
beitsschutzvorschriften beherrschen und 

darauf achten, dass diese in seinem Betrieb 
eingehalten werden. Er muss Risiken an Ar-
beitsplätzen und Arbeitsmitteln schnell er-
kennen und gegebenenfalls Schutzmaßnah-
men durchsetzen können. 

Die Online-Lösung „Arbeitsschutz für den 
Betriebsrat“ führt mit über 200 Checklisten 
Schritt für Schritt durch den gesamten Pro-
zess des betrieblichen Arbeitsschutzes. Die 
Betriebsräte fi nden dort zu den häufi gsten 
Arbeitsschutzproblemen die rechtlichen An-

spruchsgrundlagen, die Prüfungsschritte 
sowie praktische Hinweise für das richtige 
Vorgehen. Vorbereitete Stellungnahmen 
unterstützen bei der korrekten Anzeige 
von Mängeln beim Arbeitgeber oder bei 
den Aufsichtsbehörden.

„Arbeitsschutz für den Betriebsrat“
Online-Zugang mit Fachbuch DIN A5
328,00 Euro / Jahr zzgl. MwSt. + Versand 
Bestell-Nr.: 4927
ISBN: 978-3-8276-4927-0

Thema Arbeitsschutz: Literatur speziell für Betriebsräte 
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ost (Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern) zur Anwendung, ebenso bei 
einigen BKK, die sich in jüngster Zeit zusam-
mengeschlossen haben. Dabei wird ein neu-
er Wahltermin für den Oktober 2011 festge-
setzt und das Wahlverfahren entsprechend 
abgekürzt. Bei der BG Holz und Metall könn-
te es dem Vernehmen nach zu einer Urwahl 
im Herbst 2011 kommen, wenn mehrere 
Vorschlagslisten auf Versichertenseite ein-
gehen.

Der Bundeswahlbeauftragte für die Sozi-
alwahlen, Gerald Weiß, erwartet für die 
diesjährigen Sozialwahlen bei einem zuneh-
menden Interesse der Bürger eine höhere 
Wahlbeteiligung als 2005. Damals machten 
nur 30,78 Prozent der rund 44,2 Millionen 
Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht 
Gebrauch. Weiß sieht jetzt vor allem die 
Sozialversicherungsträger, die in der Selbst-
verwaltung bereits Engagierten, aber auch 
die Politik, die Sozialpartner und die Medien 
gefordert. Vor allem geht es ihm um „mehr 
Wissen und eine bessere Information“ der 
Wähler.                        lp

POLITIK . SOZIALES

[ Neun Urwahlen sicher ]
SOZIALWAHLEN 2011

Bei den Sozialwahlen am 1. Juni 2011 
wird es zu neun Wahlen mit einer Wahl-
handlung (Urwahl) kommen und damit 
zu einer „echten Wahl“ mehr wie vor 
sechs Jahren. 

Bei über 200 Sozialversicherungsträgern 
fi nden dagegen Friedenswahlen, d.h. Wah-
len ohne Wahlhandlung, statt. Die von den 
Sozialpartnern und den sonstigen Arbeit-
nehmervereinigungen vorgeschlagenen 
Kandidatinnen und Kandidaten gelten in 
diesem Fall für die Dauer von sechs Jahren 
automatisch als gewählt. Die Möglichkeit 
von Friedenswahlen, die es nur in der Sozi-
alversicherung gibt, sieht das Sozialgesetz-
buch ausdrücklich vor. Ebenso hat sie das 
Bundessozialgericht bereits im Jahr 1973 als 
verfassungskonform bestätigt.

Bei der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Bund haben 14 Gewerkschaften und 
sonstige Arbeitnehmervereinigungen Vor-
schlagslisten eingereicht. Sie alle erfüllen 
das Quorum von 2.000 Unterschriften. 30 
Millionen Versicherte und Rentner sind per 
Briefwahl aufgerufen, durch Stimmabgabe 
aktiv mitzuwirken und ihre Interessenvertre-
ter für das „Sozialparlament“ des größten 
deutschen Sozialversicherungsträgers zu 
wählen, zunächst die ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder der Vertreterversammlung, die 
dann im Herbst 2011 den ebenfalls ehren-
amtlichen Vorstand wählen. Bei der DRV 
Saarland wird es hingegen nicht zu einer 
Urwahl kommen. Zu den meisten „Wahlen 

mit Wahlhandlung“ kommt es bei den ge-
setzlichen Krankenkassen. So fi nden allein 
bei fünf von sechs Ersatzkassen Urwahlen 
statt, bei der Barmer GEK, der Deutschen 
Angestellten-Krankenkasse (DAK), der Kauf-
männischen Krankenkasse (KKH) Allianz, der 
Techniker Krankenkasse (TK) sowie der Han-
delskrankenkasse (HKK). 

Im Bereich der 121 Betriebskrankenkassen 
(BKK) kommt es bei der BKK Ernst & Young 
in Melsungen (Nordhessen) zu einer Urwahl. 
Auch die Hypo-Vereinsbank BKK in Mün-
chen mit rund 27.000 Mitgliedern meldet 
eine Urwahl, nachdem zwei freie Listen 
auf Versichertenseite eingereicht wurden. 
Keine echten Wahlen gibt es erstmals bei 
den zwölf noch bestehenden Allgemeinen 
Ortskrankenkassen (AOK) und bei den sie-
ben Innungskrankenkassen (IKK). Wie auch 
schon 2005 fi ndet dagegen bei der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Mit-
tel- und Ostdeutschland in Hoppengarten 
(bei Berlin) eine Urwahl statt.

Die gesetzliche Unfallversicherung steht 
aufgrund mehrerer Fusionen von gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften (BG) zum 1. 
Januar 2011 vor „besonderen“ Sozialwah-
len. Die BG Holz und Metall wie auch die 
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe haben 
als neu errichtete Versicherungsträger eine 
Verkürzung des Wahlverfahrens beantragt. 
In beiden Fällen werden die vorgesehenen 
Fristen abgekürzt. Die gleiche Regelung 
kommt auch bei der fusionierten AOK Nord-

[ Demokratie ist nicht kostenlos ]
SOZIALWAHLEN

Wenn die Sozialwahlen aus ihrem „Dorn-
röschenschlaf“ erwachen und ihre Schat-
ten voraus werfen, mehren sich jedes 
Mal kritische Stimmen in der Öffent-
lichkeit, etwa zum fehlenden Demokra-
tieverständnis, zur geringen Wahlbe-
teiligung bei einer Urwahl, zum großen 
Desinteresse insbesondere der jüngeren 
Versicherten oder den zu hohen Kosten 
im Fall einer Urwahl.

A propos Geld: Bei den Sozialwahlen 2005 
entstanden den acht Sozialversicherungs-
trägern mit einer Urwahl Gesamtkosten 
von 40,8 Millionen Euro. Dabei verschlan-

gen allein die Beförderung der Wahlbrie-
fe 8,4 Millionen Euro und die Herstellung, 
Übersendung der Wahlunterlagen und die 
Stimmenauszählung 12,7 Millionen Euro. 
Teilt man die Gesamtkosten von fast 41 Mil-
lionen Euro durch die Zahl der ausgestellten 
Wahlausweise (44.222.398), ergeben sich 
Kosten je Wahlberechtigten von 0,92 Euro. 
Bei den Sozialversicherungsträgern mit einer 
Friedenswahl fi elen 2005 übrigens Kosten in 
Höhe von rund einer Million Euro an. Auch 
Demokratie hat eben ihren Preis und ist nicht 
kostenlos zu erhalten. 
Die beiden Bundeswahlbeauftragten sehen 
ihre größte Herausforderung darin, bei den  

Sozialwahlen 2011 eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung zu erreichen. Sie ließe sich 
durchaus erhöhen, und zwar im Rahmen ei-
ner Online-Wahl vom häuslichen Computer 
aus. Nach Ansicht von Gerald Weiß sind die 
sich im Zusammenhang mit Online-Wahlen 
ergebenden rechtlichen, technischen und 
administrativen Fragen zu 95 Prozent gelöst. 
Eine Online-Wahl ist aber erst für die über-
nächsten Sozialwahlen geplant. Die Verant-
wortlichen erhoffen sich dadurch nicht nur, 
größere Wählerschichten zu erreichen und 
damit eine höhere Wahlbeteiligung, auch 
die hohen Portokosten ließen sich deutlich 
reduzieren.                  lp

Sozialwahl 2011
Zukunft wählen.



12 DGZ . 03/04 2011

POLITIK . SOZIALES

[ Wir haben Zahltag! ]

[ Gefährliche Abhängigkeit ]

[ „Mythen über die Mittelschicht“ ]

STEUERABKOMMEN

AUTOBRANCHE

STUDIENERGEBNISSE

Alles hat einmal ein Ende. Dies ist nun 
auch bittere Wahrheit für deutsche 
Steuersünder, die ihr Vermögen in der 
Schweiz angelegt haben. 

Nach jahrelangem Ringen um eine Einigung 
im Steuerstreit zwischen Deutschland und 
der Schweiz, scheint sich eine Lösung abzu-
zeichnen. Beide Länder haben sich auf ein 
neues Abkommen geeinigt. Die Schweiz 
wird eine Abgeltungssteuer zwischen 25 
und 35 Prozent auf neue deutsche Konten 

Die Nachfrage der deutschen Autokon-
zerne ist im vergangenen Jahr bekannt-
lich enorm nach oben geschnellt. 

Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf 
die große Nachfrage im asiatischen Raum. 
Vor allem in China genießen die großen Lu-
xusautos der deutschen Autokonzerne ein 
ungebrochen hohes Ansehen. Wer das nö-
tige Kleingeld besitzt, investiert in ein deut-
sches Prestigeobjekt Marke Daimler, Audi 
oder BMW. Mercedes lieferte im vergan-
genen Jahr 148.400 PKW an China, Audi 
scheint im Land der Mitte noch beliebter zu 
sein, wie anhand der Exporte von 228.000 
Fahrzeugen deutlich wird. Doch der Ex-
portboom steht auf wackligen Füßen. Die 

Seit Jahren geistert die Angst vor ei-
nem drohenden sozialen Abstieg durch 
die Wohnzimmer mittelständischer 
Bürger. Der größte Horror der so hart 
umkämpften Mittelschicht. Nahezu 
alle Parteien wollen verhindern, dass 
die Schere zwischen Arm und Reich 
noch größer wird und preisen dem 
begehrten Mittelstandwähler ihre Lö-
sungsvorschläge an. 

Während Forscher des Deutschen Instituts 
für Wirtschaft (DIW) diese These unter-
mauern, kommt das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) zu einem ganz anderen Er-
gebnis. Laut der Studie „Mythen über die 

erheben. Die Steuereinnahmen werden an 
Deutschland abgeführt. Auch Altvermö-
gen werden rückwirkend auf zehn Jahre 
besteuert. Die Abgaben werden über den 
Vermögenszuwachs errechnet und eben-
falls zwischen 25 und 35 Prozent versteuert. 
Im Gegenzug soll die Schweiz für Amtshilfe 
und Abgeltungssteuer freien Zugang zu den 
deutschen Finanzmärkten erhalten. 
Das Bankgeheimnis der Schweiz bleibt je-
doch weiterhin unangetastet. Nach wie 
vor gilt für die Schweizer: Reden ist Silber 

Nachfrage auf dem europäischen Au-
tomarkt ist, um das Unwort des 
Jahres 2010 aufzugreifen, ge-
linde gesagt „alternativlos“. 
Diese Entwicklung macht 
deutlich, wie gefährlich, 
wenn auch lukrativ, eine 
Fernost-Abhängigkeit wer-
den kann. Sollte der asiatische 
Markt schwächeln, kann man 
nur auf eine steigende Nachfrage 
in den USA hoffen. 
Langfristig muss die europäische Wirtschaft 
gestärkt werden, um Exportabhängigkeiten 
außerhalb Europas entgegenzuwirken. Dies 
setzt Handlungsoffensiven von Politik und 
Wirtschaft voraus. Um die Binnenwirtschaft 

Mittelschicht“ für das Roman Herzog Insti-
tut, sei die Mittelschicht seit Jahren lediglich 
geringfügigen Schwankungen unterworfen 
gewesen. Zum Mittelstand werden alle 
Haushalte gezählt, deren Einkommen zwi-
schen 70 und 150 Prozent der mittleren 
Einkommen aller Haushalte betragen, so die 
„Welt“. Ein absteigender oder zunehmen-
der Trend bezüglich der Mittelstandent-
wicklung lasse sich anhand der Studie nicht 
ablesen, ist der „Welt“ zu entnehmen. 

Ängste zu schüren kann niemandem die-
nen. Dies macht sich bereits in der Ein-
schätzung der Bundesbürger bemerkbar. Es 
herrscht nicht nur Angst vor dem sozialen 

– Schweigen ist Gold. Aber das dürfte Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble egal sein, 
angesichts der Milliardenbeträge, mit denen 
Deutschland durch die Abgeltungssteuer 
rechnen kann. 
Wie man es dreht und wendet: Es ist Zahltag 
für die deutschen Steuersünder. Den deut-
schen Finanzminister freut es. Die Schweizer 
sitzen nach wie vor wie Glucken auf ihrem 
Bankengeheimnis und die einzigen, die de-
fi nitiv in die Röhre schauen, sind die Daten-
diebe.                 cah

anzukurbeln, ist eine Anhebung 
des Lohnniveaus nötig. Die 

Sanierung kriselnder eu-
ropäischer Länder birgt 

die Gefahr, das Kon-
sumverhalten der Eu-
ropäer durch radikale 
Sparkurse abzuwür-

gen. 

Die Eurozone steht vor einer 
schwierigen Aufgabe. Ein starker 

Export und eine gute Binnenwirtschaft 
sind jedoch das non plus Ultra, um eine 
wirtschaftliche Sicherheit unter anderem 
für die deutsche Automobilbranche zu ge-
währleisten.                             cah

Abstieg, auch die Chancen für einen sozi-
alen Aufstieg werden im allgemeinen Emp-
fi nden für gering erachtet. Im internationa-
len Vergleich ist Deutschland jedoch ähnlich 
gut aufgestellt wie die Vereinigten Staaten. 
Dennoch sollten entsprechende Anreize ge-
schaffen werden, um Bürgern den Aufstieg 
in den Mittelstand zu erleichtern. Gerade 
für Geringverdiener oder Arbeitssuchende 
ist es wichtig, Anreize zu bieten und eine 
Perspektive zu ermöglichen. Den Mittel-
stand mit immer mehr Steuern zu belasten 
gehört damit sicher nicht zu den besten 
Ideen.                                              cah
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nicht mehr weiß, wen er wählen soll, macht 
eben überhaupt kein Kreuz mehr. 
Besonders im vergangenen Jahr konnte 
man eine eklatante Politikverdrossenheit in 
Deutschland wahrnehmen, die sich zuse-
hends auch in immer mehr Protestbewe-
gungen manifestiert. Eine „das-Volk-gegen-
die Regierung-Haltung“ wurde spürbar. 
Einen Außenminister, den man verlacht, 
eine Kanzlerin von der man sich mehr Profi l 
verspricht, waren die gängigen Kommenta-
re 2010. Diese ablehnende und verachtende 
Haltung der deutschen Bevölkerung gegen-
über ihren Politikern ist alarmierend. Auf 
Dauer kann es dem Allgemeinwesen nicht 
egal sein, wenn seine Repräsentanten kei-
ne Achtung mehr genießen. Jeder einzelne 
steht in der Verantwortung, die Demokratie 
und Freiheit in unserem Land zu stützen und 
zu unterstützen. Gleichgültigkeit kann uns 
an den Rand des Abgrunds führen.

Die anstehenden Landtagswahlen werden 
es offenbaren, welchen Rückhalt die Partei-
en bei den Bürgern noch haben.        cah

POLITIK . SOZIALES

[ Ein Stück der Torte ]
MITARBEITERBETEILIGUNG

Die Zeiten des Verzichts sind vorbei. 
Nahezu alle Branchen starten mit posi-
tiven Erwartungen in die Zukunft. Die 
Wirtschaft brummt, viele Unternehmen 
fahren wieder satte Gewinne ein. 

Die konjunkturfördernden Maßnahmen, 
wie die vielfach praktizierte Kurzarbeit, sind 
vielerorts passé. Der Beschäftigungsindex 
ist hoch. Dem Münchner Ifo-Institut zu Fol-
ge erreichte der Beschäftigungsindex zum 
Jahresende den höchsten Stand seit 1998. 
Dennoch sind immer mehr Menschen auf 
einen Zweitjob angewiesen. Betroffen sind 
hiervon vor allem die unteren Lohngruppen. 
Das Meinungsforschungsinstitut Forsa deck-
te in einer Umfrage auf, dass mittlerweile 15 
Prozent der Erwerbstätigen einer zweiten 
Tätigkeit nachgehen. 38 Prozent ziehen die 
Aufnahme einer weiteren Tätigkeit in Erwä-
gung. Nicht selten versuchen die Arbeitneh-
mer so ihren gewohnten Lebensstandart zu 
sichern. Gestiegene Lebenshaltungskosten 
und ein zunehmender Reallohnverlust ma-
chen diese Maßnahmen teilweise nötig. Seit 
Anfang des Jahres sind die Krankenkassen- 

und Sozialversicherungsbeiträge gestiegen. 
Allerorts steigen die Energiekosten. Vom 
Wirtschaftswachstum spürt der Arbeitneh-
mer nichts in seinem Portmonee. 

Auch die Arbeitnehmer sollten ein Stück 
vom Kuchen abbekommen. Aber die Un-
ternehmer sind verunsichert. Der Export 
orientiert sich hauptsächlich an den Schwel-
lenländern. Sollte die Nachfrage nach deut-
schen Exportschlagern plötzlich nachlassen, 
könnte der Absatz von heute auf morgen 
einbrechen. Lohnerhöhungen erscheinen 
unter diesem Gesichtspunkt problematisch. 

Dabei wäre die Lösung so einfach. Eine Be-
teiligung der Mitarbeiter am Betriebskapital 
oder durch Ausschüttung von Gewinnen ist 
eine echte Alternative. Die Unternehmen 
können auf diese Weise nur gewinnen. Sie 
sind nicht auf lange Sicht an höhere Ge-
haltszahlungen gebunden und könnten fl e-
xibel auf die wirtschaftliche Lage reagieren. 
Eine Mitarbeiterbeteiligung wirkt sich enorm 
positiv auf die Motivation der Arbeitnehmer 
aus und bewirkt eine stärkere Identifi zie-

rung mit 
dem Unter-
nehmen. Dennoch liegen diesem reiz- und 
sinnvollen alternativen Lohnmodell noch 
einige Hürden zu Grunde. Kapital- und 
Mitarbeiterbeteiligungen sollten nur auf 
das eigene Unternehmen beschränkt wer-
den. Grundsätzlich ist es notwendig, einen 
gemeinsamen Einlagensicherungsfond zu 
gründen, auf den im Insolvenzfall zurückge-
griffen werden kann.  Derzeit wird bei einer 
gewinnbezogenen Mitarbeiterbeteiligung 
nach der Einkommenssteuer berechnet. Für 
Mitarbeiterbeteiligungen wäre eine Berech-
nung nach der Abgeltungssteuer sinnvoller 
und angemessener. Für die Unternehmen, 
die Wirtschaft und vor allem für die Arbeit-
nehmer ist die Mitarbeiterbeteiligung eine 
interessante und lohnenswerte Alternative. 
Alle hätten etwas davon. Auch der Arbeit-
nehmer könnte wieder ein Gefühl dafür  
bekommen, für was er arbeitet, die Arbeit 
hätte wieder einen Wert.                    cah

[ Zunehmende Politikverdrossenheit ]
PARTEIENLANDSCHAFT

Politikverdrossenheit – ein Phänomen, 
das auch unseren europäischen Nach-
barn nicht fremd ist. Für Korruption 
und Lobbyismus sind einige europäi-
sche Staaten berühmt berüchtigt. 

Im vergangenen Jahr erreichten uns alar-
mierende Nachrichten von Einschränkun-
gen der Pressefreiheit, Wahlbetrug und 
inakzeptablem Umgang mit Einwanderern. 
Von den Niederlanden bis Schweden, in 
den europäischen Ländern etablieren sich 
zunehmend populistische Gruppierungen in 
der Parteienlandschaft. Doch hatte man bis-
her den Eindruck, in Deutschland wäre die 
Welt noch in Ordnung. Sieht man jedoch 
genauer hin, gibt es eine beunruhigende 
Entwicklung zu verfolgen. Zweifellos hat 
die Parteienlandschaft ein turbulentes Jahr 
hinter sich. Zahlreiche Rücktritte führender 
Politiker sind uns in Erinnerung, allen voran 
der des Bundespräsidenten Horst Köhler. 
Aber auch das Zerbrechen der schwarz-
grünen Koalition in Hamburg schaffte beim 
Bürger nicht gerade eine Vertrauensbasis. 

Die von den Linken tolerierte rot-grüne 
Minderheitenregierung in NRW führt dem 
Bürger einmal mehr den politischen Macht-
poker vor Augen. Das Vertrauen der Bürger 
in ihre politische Führungsschicht wurde tief 
erschüttert. Mittlerweile hält die Mehrheit 
der Deutschen ihre Politiker für korrupt und 
dem Lobbyismus unterworfen. Dies ist das 
Ergebnis einer Umfrage von Transparency 
International. 

Die älteren Generationen sind enttäuscht 
von der politischen Entwicklung im vergan-
genen Jahr, während die jüngere Gene-
ration sich zunehmend unterrepräsentiert 
fühlt. Eine noch unveröffentlichte Studie 
der Universitäten Düsseldorf und Hannover 
belegt eine dramatische Alterung der Par-
teienlandschaft. Nach Informationen der 
„Welt am Sonntag“ waren 2009 eine über-
durchschnittliche Anzahl aller Mitglieder 
der im Bundestag vertretenen Parteien über 
65 Jahre alt. Der Anteil der unter 35-Jähri-
gen liegt bei acht Prozent. Dies schlägt sich 
massiv auf die Wahlbeteiligung nieder. Wer 
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DIE SEITE FÜR ALLE MITGLIEDER
INTERNES . TERMINE . LESERBRIEFE . GLÜCKWÜNSCHE

WIR

Die Deutsche Gewerkschaftszeitung (DGZ)
fi nden Sie auch im Internet.

Auch das Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.
präsentiert sich unter

www.frbw.de

www.gewerkschaftszeitung.org

EIGENE PRÄSENZ

Besuchen Sie unseren Account![ Neue ehrenamtliche Richter berufen ]

[ Nikolaus-Aktion ]

EHRENAMT

RESÜMEE

Björn Zirzlaff, CGM-Geschäftsführer in 
Berlin, und Ulrich Rinnerl, Mitglied des 
Vorstands der CGM Nord-Ost, wurden 
vom Arbeitsgericht Berlin zu ehrenamt-
lichen Richtern berufen. 

Den ehrenamtlichen Richtern kommt in den 
Arbeitsgerichten eine besondere Bedeutung 
zu. Sie sind ebenso wie Berufsrichter unab-
hängig und keinen Weisungen unterworfen. 
Durch die Beteiligung der ehrenamtlichen 
Richter soll in besonderem Maße gewähr-
leistet  werden, dass die Entscheidungen der 
Arbeitsgerichte praxisnah erfolgen. 

In den Verhandlungen haben die ehrenamt-
lichen Richter die gleichen Rechte wie die 

Die Christliche Gewerkschaft Metall 
(CGM) hatte am 6. Dezember 2010 eine 
ungewöhnliche Aktion gestartet.

Am Nikolaustag wurde eine große Anzahl 
von E-Mails an Bundesarbeitsministerin Dr. 
Ursula von der Leyen zur Rente mit 67 ge-
sandt. Die CGM strebt bei diesem Thema 
eine differenzierte und sachgerechte Lö-
sung an. Sie schlägt vor, die Beitragsjahre 
als einzig gerechten Indikator für das Ren-
teneintrittsalter zu Grunde zu legen. Wer 
seine 45 Beitragsjahre erreicht hat, muss das 
verbriefte Recht hat, ohne Abschlag in Ren-
te gehen zu können. Diese Meinung haben 
wir der Bundesarbeitsministerin auf moder-
ne Art und Weise mitgeteilt.
Mittlerweile haben wir auch eine Antwort 
aus dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales erhalten, die gerne auf der Start-
seite unserer Homepage unter dem But-
ton „Nikolaus-Aktion“ eingesehen werden 
kann.

Vielen Dank an alle, die sich an unserer 
Nikolaus-Aktion beteiligt haben. 

Berufsrichter, die die Verhandlungen leiten. 
Wir wünschen unseren beiden neu ernann-
ten ehrenamtlichen Richtern viel Erfolg für 
ihre verantwortungsvolle Aufgabe und dan-
ken für ihre Einsatzbereitschaft.

CGM jetzt bei Facebook

Björn Zirzlaff, Ulrich Rinnerl
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IGEL-KOLUMNE

KREUZWORTRÄTSEL

DGZ-Postfach
Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 
Termine, Anregungen, Kritik & Lob.

dgz@gewerkschaftszeitung.org
genügt. Wir freuen uns auf viele 
interessante Beiträge für unsere DGZ.

WIR

[ Die Gewinner ]
Wir gratulieren den 10 Gewinnern des 
Kreuzworträtsels der DGZ-Ausgabe 
Januar/Februar 2011.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !

• Manfred Hönig
• Carl Brieskorn
• Ferdinand Hess
• Klaus Epple
• Dona Rosenthal
• Peter Dörge
• Wilh. Freiwald
• Wilhelm Koellner
• Frank Bührer
• M. Greier

Bauernregeln
Märzenregen bringt wenig Sommerse-
gen.

Der April macht was er will.

Wie‘s im April und Maien war, so wird 
das Wetter im ganzen Jahr.

Witze
Kommt Häschen in ein Teppichgeschäft: 
„Hattu Läufer?“ 
Sagt der Verkäufer: „Ja, die haben wir.“ 
„Muttu aufpassen, datt die nicht abhau-
en!“

„Na, Du hast Dein Auto doch sicher zu 
Ostern geschenkt bekommen!“ - „Nein, 
hab ich nicht! Wie kommst Du darauf?“ 
- „Na, weil deine Reifen so eiern!“

Zitate
„Etwas ist nicht recht, weil es Gesetz 
ist, sondern es muss Gesetz sein, weil es 
recht ist.“ 
(Charles de Montesquieu, 1689-1755)

„In dir muss brennen, was du in anderen 
entzünden willst.“ 
(Aurelius Augustinus, 354-430)

„Irren ist menschlich, aber aus Leiden-
schaft im Irrtum zu verharren ist teuf-
lisch.“ 
(Aurelius Augustinus, 354-430)

„Denn nichts ist groß, was nicht wahr 
ist.“ 
(Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781)

Vorankündigung

CGM-Landesgewerkschaftstag Hessen am Samstag, 07.05.2011 
um 10.00 Uhr. Ort: Landgasthaus „Zum Schäferhof“ in 36304 Alsfeld-
Eudorf. (Die Wahl der Delegierten fi ndet auf den Bezirkstagen statt.)

Wanderung im Schönbuch

Anmeldegebühr 5 Euro pro Person
Dieser Betrag geht an die „Stiftung für 
kranke Kinder“ in Tübingen.
Für das leibliche Wohl nach der Wande-
rung ist gesorgt
Anmeldung über Tel. 07031/90 2264 bis 
19. April 2011 
Weitere Informationen zum Ablauf 
gibt es im CGM-Betriebsratsbüro 
Daimler Sindelfi ngen. 
(Veranstalter: 
Bezirk Herrenberg-Böblingen)

Treffpunkt: 1. Mai 2011, 10.00 Uhr
Parkplatz Braunacker
zwischen Waldenbuch und Dettenhausen 
(L 1208 - Parkplatz wird ausgeschildert)

Einladung   Landesverband Sachsen-Anhalt

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Delegierte der Bezirksverbände,

der 4. ordentliche Landesgewerkschaftstag fi ndet am 
Samstag, den 12. März 2011 um 11 Uhr in der Gaststätte „Klappermühle“ in 
39120 Magdeburg, Brenneckestraße 32 statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht des Landesvorsitzenden
3. Wahl der Tagungsleitung
4. Wahl der Wahlkommission
5. Entlastung des Vorstandes, Aussprache
6. Neuwahl des Landesvorsitzenden
7. Neuwahl des Landesvorstandes
8. Wahl der Delegierten zum Bundesgewerkschaftstag in Hannover
9. Antragsberatung zum Bundesgewerkschaftstag
10. Diskussion und Anfragen
11. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Im Auftrag des Landesvorstandes, Roland Breuer, Geschäftsführer
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Die CGDE dankt ihm für seinen Einsatz 
und seine Treue. Sie wird ihm ein ehren-
des Gedenken bewahren. 

Ich persönlich habe einen guten Freund 
verloren, der nicht zu ersetzen ist.

Alfred Junker

in die CGDE ein, bekleidete zahlreiche Äm-
ter und hat sich um die CGDE sehr verdient 
gemacht. Viele Jahre war er in Orts- und 
Landesvorständen der CGDE in NRW tätig. 
Als gläubiger Christ versuchte Josef Plaß 
stets die Werte der christlichen Soziallehre 
zu verwirklichen. Wer ihn kannte wusste ihn 
zu schätzen.

tivitäten und durch seinen 
persönlichen Einsatz in he-
rausragender Weise in die 
Christliche Gewerkschafts-
bewegung eingebracht. 
Sein Wirken in leitenden 
Funktionen hat maßgeblich zur Gestaltung 
und der positiven Entwicklung der CGM bei-
getragen.

Die Christlichen Gewerkschaften, die CGM 
und im Besonderen der Bezirksverband 
Herrenberg-Böblingen trauern um einen 
großen verdienten Kollegen, der durch sein 
Wirken höchsten Respekt erwarb, uns Vor-
bild war und bleiben wird. 

In unserer Erinnerung wird er einen 
herausragenden Platz behalten. Unser 
Mitgefühl gilt seiner großen Familie, 
insbesondere seiner Ehefrau, die ihm 
bei allem Tun stets mit Liebe und Ver-
ständnis zur Seite stand. 

Für den Bezirksvorstand 
Jürgen Stahl

Für den Betriebsgruppenvorstand 
Götz Steiner

WIR

[ Gewerkschaftsgründer Karl Vecsey verstorben ]
NACHRUF

NACHRUF

Die Christliche Gewerkschaft Metall, ins-
besondere der Bezirksverband Herren-
berg-Böblingen, trauert um den CGM-
Ehrenvorsitzenden Karl Vecsey. Im Alter 
von 87 Jahren verstarb er Ende Januar in 
Herrenberg. 

Von 1950 bis 1987 war Karl Vecsey bei 
Daimler Benz in Sindelfi ngen beschäftigt.
Am 02.12.1955 trat er in die Christliche 
Gewerkschaft Metall (damals noch CMV) 
ein. Seit 1956 war er Vorsitzender der Orts-
gruppe Herrenberg. Er war derjenige, der 
den Grundstein für die christlichen Metal-
ler bei Daimler in Sindelfi ngen legte. 1959 
gründete er den Bezirksverband Herren-
berg-Böblingen und machte aus seinem 
Bezirksverband den größten Bezirksverband 
bundesweit. Karl Vecsey wurde damit zum 
Vorbild für die gesamte christliche Gewerk-
schaftsbewegung. 1961 trat er zusammen 
mit mutigen Mitstreitern erstmals mit einer 
eigenen Liste zur Betriebsratswahl bei Daim-
ler an und wurde gewählt. Bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand war er 26 Jahre 
Betriebsrat bei Daimler Benz in Sindelfi n-
gen. In seiner aktiven Zeit brachte er in allen 

gewerkschaftlichen Gremien ehrenamtlich 
seinen Sachverstand ein. Acht Jahre gehörte 
er dem geschäftsführenden Hauptvorstand 
und Hauptvorstand der Christlichen Ge-
werkschaft Metall an, 25 Jahre dem CGM-
Landesvorstand Baden-Württemberg. Von 
1959 bis 1994 war er Vorsitzender des Be-
zirksverbandes Herrenberg-Böblingen, seit 
1994 hatte er den Ehrenvorsitz inne. Neben 
der Gewerkschaftstätigkeit hat er auch in 
anderen Bereichen seine christliche-soziale 
Bereitschaft eingebracht, so z.B. in der 
Kirche und in der CDA. Er war Mitglied in 
Tarifkommissionen, Mitglied des Vorstands 
der LVA-Württemberg von 1980 bis 1992, 
in der Vertreterversammlung der Süddeut-
schen Eisen und Stahl Berufsgenossenschaft 
von 1978 bis 1993 sowie Arbeitnehmerver-
treter in der AOK/Vertreterversammlung 
und stellvertretender Vorstand. Für sein un-
ermüdliches Wirken, auch in der Kirche und 
Politik, wurde ihm am 22.08.1986 durch 
Bundespräsidenten Richard von Weizäcker 
das Bundesverdienstkreuz am Bande ver-
liehen. Diesen Verdienstorden der Bundes-
republik Deutschland überreichte ihm der 
damalige Staatssekretär im Arbeitsministe-
rium Herrmann Mühlbeyer am 21.03.1987 
auf dem CGM-Landesgewerkschaftstag in 
Sindelfi ngen. 1993 wurde er mit der Ver-
dienstmedaille der Deutschen Rentenversi-
cherung ausgezeichnet. Die CGM ehrte ihn 
1991 mit der Adam-Stegerwald-Medaille, 
ihrer höchsten Auszeichnung. 1994 erhielt 
er die Franz-Wieber-Medaille. Anlässlich 
des 50-jährigen Bestehens des Bezirksver-
bandes Herrenberg-Böblingen 2006 ließ 
der Bezirksverband ihm zu Ehren die „Karl-
Vecsey-Medaille“ in Bronze, Silber und Gold 
prägen. Karl Vecsey hat sich durch seine Ak-

[ Josef Plaß verstorben ]
Die CGDE Nordrhein-Westfalen trauert 
um Josef Plaß. Nach langer schwerer 
Krankheit hat der Herr ihn von diesem 
Erdenleben abberufen. 

Im Alter von 86 Jahren ist das verdiente und 
sehr aktive Mitglied der CGDE Josef Plaß 
aus Hagen verstorben. Josef Plaß trat 1961 
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kooperative und kollegiale Art viel erreichen. 
Bundespräsident Christian Wulff verlieh ihm 
für seine ehrenamtlichen Verdienste mit Er-
lass vom 29.09.2010 den Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland.

Dazu herzlichen Glückwunsch vom Kreis- und 
Bezirksvorstand Schweinfurt und dem Team 
aus der Schweinfurter Geschäftsstelle.

Karin Kramer
CGM-Geschäftsführerin Schweinfurt

WIR

[ Anton Bauernschubert erhält Verdienstmedaille ]
EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

Betrachtet man den Lebenslauf von An-
ton Bauernschubert, ehemaliger CGM-
Landessekretär in Bayern, kann man von 
einer geglückten Umsetzung der christli-
chen Soziallehre sprechen. 

Sein Beruf als Gewerkschaftssekretär war 
für ihn Berufung. Über Jahre hinweg war er 
Mitglied des CGM-Landes- und Bundesvor-
standes. Für seine zahlreichen Ehrenämter 
setzte er sich mit großem Engagement ein. 
Nun wurde ihm für seinen unermüdlichen 
ehrenamtlichen Einsatz eine hohe Auszeich-
nung zu Teil. Der ehemalige bayrische CGM-
Gewerkschaftssekretär erhielt für seine 
zahlreichen Ehrenämter den Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland. Der am 
21.08.1946 geborene Anton Bauernschubert 
ist in seiner Heimatgemeinde mit Leib und 
Seele verwurzelt. Seit 1991 bekleidet er das 
Amt des CSU-Ortsvorsitzenden in Thundorf. 
Seit 2002 lenkt er als 1. Bürgermeister zu-
dem die Geschicke der Gemeinde. Seine gu-
ten Kontakte als stellvertretender Vorsitzen-
der der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach 
leisten dabei einen entscheidenden Beitrag. 
Von 1980-1999 war er Mitglied der Ver-
treterversammlung und des Prüfungsaus-
schusses der ehemaligen LVA Unterfranken 
(heute Deutsche Rentenversicherung Nord-

bayern) und ist dort auch heute nach wie 
vor als Vorstandsmitglied aktiv. Er war nicht 
nur Mitglied des CSU-Kreisvorstandes Bad 
Kissingen, sondern auch im dortigen CSA-
Bezirksvorstand und ist bis heute stellver-
tretender Kreisvorsitzender. Der sechsfache 
Familienvater war über Jahre Elternsprecher 
der Grundschule Thundorf. Als Mitglied des 
Pfarrgemeinderates, Vorstandsmitglied der 
Kolpingfamilie Thundorf, Gründungsmit-
glied des TSV Thundorf und der Eigenheim-
vereinigung Thundorf konnte er durch seine 

v.l.n.r.: Landrat Thomas Bold, Anton Bauernschubert, CGM Landesvorsitzender Bernhard Kreser, 

2. Bürgermeister Alfons Gundelach

[ Die CGDE trauert um Gustl Kneidl ]
NACHRUF

Im 86. Lebensjahr ist das verdiente Mit-
glied der Christlichen Gewerkschaft 
Deutscher Eisenbahner (CGDE) Gustl 
Kneidl in Weiden verstorben. 

Er war lange Jahre Vorsitzender des Ortsver-
bandes der CGDE von Weiden in der Ober-
pfalz und Mitglied des Landesvorstands Bay-
ern. Mit großem Vertrauen seiner Kollegen 
bei der Eisenbahn wurde er in den Bezirks-
personalrat bei der Bundesbahndirektion Re-

gensburg gewählt. Bereits 1979 erhielt Gustl 
Kneidl für seine Leistungen und seine Treue 
die höchste Auszeichnung der CGDE, das 
Goldene Ehrenzeichen.     
Seit 1942 arbeitete er, unterbrochen durch 
Kriegsdienst und eine vierjährige russiche 
Kriegsgefangenschaft, als Elektroschweißer 
im Ausbesserungswerk der Bahn in Weiden. 
In den wohlverdienten Ruhestand trat er 
1984. 
Eine große Trauergemeinde begleitete den in 
Weiden hoch angesehenen Eisenbahner auf 
seinem letzten Erdensweg. Beim Trauergot-
tesdienst stellte der Pfarrer von St. Konrad in 
Weiden fest, dass ein erfülltes Leben, das von 
tiefen Gottvertrauen geprägt war, nach 85 
Jahre zu Ende gegangen ist. Der Pfarrer dank-
te Gustl Kneidl für seinen Dienst im Pfarrge-
meinderat, bei der Kolpingfamilie und der 
DJK Weiden. Oberbürgermeister Seggewiß 
würdigte den „großen Weidener Bürger“, 
der ein Dolmetscher der einfachen Leute 

war und sich von 1972 bis 1996 als ehren-
amtlicher CSU-Stadtrat unermüdlich für die 
Bürger einsetzte und half, wo er nur konnte, 
als Stadtrat zum Anfassen. So wurde Gustl 
Kneidl auch als ein „Bürger-Dolmetscher“ 
bezeichnet. Sein Lebensmotto war „Wer die 
Not kennt, versucht zu helfen“. 1998 erhielt 
Gustl Kneidl das Bundesverdienstkreuz. Sein 
Einsatz für die Völkerverständigung machte 
ihn zum Motor von Partnerschaften in vielen 
Städten und Landkreisen Europas. So wurde 
der Verstorbene als „großer Europäer“ ge-
würdigt, dem die Aussöhnung und der Frie-
den zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern 
sehr am Herzen lag. Neben all seinem enor-
men Einsatz für Kirche, Gemeinde, Staat und 
die kleinen Leute war die aktive Arbeit bei der 
CGDE und für die Eisenbahner Schwerpunkt 
seines Wirkens und  seines sozialen Handelns. 
Die CGDE dankt Gustl Kneidl für sein Engage-
ment und wird ihm stets ehrend gedenken. 
Der Herr gib ihm die ewige Ruhe.  
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[ Engagement für Kinderkrebshilfe ]
BETRIEBSGRUPPE OPEL RÜSSELSHEIM

Die CGM-Betriebsgruppe Opel Rüssels-
heim übergab an Herrn Dr. Faber, Leiter 
der Kinderkrebsstation der Uniklinik 
Mainz, einen Scheck in Höhe von insge-
samt 1100 Euro. 

In Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Faber und 
der CGM-Betriebsgruppe Opel Rüsselsheim 
kam dieser Betrag der bei einer Sammelakti-
on kurz vor Weihnachten 2010 in Mainz auf 
dem Gutenbergplatz zustande. Allen Betei-
ligten sowie Spendern hiermit ein herzliches 
Dankeschön! v.l.n.r.: G. Zimmermann, M. Cezanne, Dr. J. Faber, Schwester Wagner, B. Spalt 

Habe den Mut, 
du selbst zu sein

Habe den Mut, du selbst zu sein
in einer geifernden Welt.
Besser ist stolzes Einsamsein
als dem Geschrei unterstellt.

Wisse, es ist so wichtig nicht,
ob einer leuchtend dich nennt.
Wenn du nur stehst in deiner Pfl icht
und deine Flamme dir brennt.
Hans Bahrs

tionär in Offenbach, der für die „Linken“ im 
Bundestag sitzt, von dem „Genossen“ Ernst 
ganz zu schweigen). Ich verglich zu mei-
ner aktiven Zeit gerne den alleinigen Füh-
rungsanspruch der IGM mit dem alleinigen 
Führungsanspruch der damaligen SED bei 
Honecker. Wenn ich zum Schluss bemerken 
darf: Es hat sich leider nichts geändert. Ich 
wiederhole: Es wird sich leider nichts än-
dern.    

Manfred Wolf    

[ Ungültige Betriebsratswahl/“Linke“ Tour der IGM ]
LESERBRIEF

Mit einem etwas unguten Gefühl in Punkto 
„Demokratieverständnis“ der IGM gegen-
über der CGM, las ich oben genannte Ar-
tikel. Nun, etwas Neues ist das IGM-Verhal-
ten gegenüber unserer Gewerkschaft nicht. 
Obwohl ich nunmehr seit zwölf Jahren im 
berufl ichen Ruhestand bin, habe ich nicht 
vergessen, wie ich damals als Betriebsgrup-
penvorsitzender der CGM bei MAN-Roland 
in Offenbach Ende der achtziger bis Mitte 
der neunziger Jahre bösartigsten Angriffen 
einzelner IGM-Mitgliedern - auch von Funk-

tionären - ausgesetzt war. Ich kann nun 
feststellen, dass sich das gewerkschaftliche 
Verhältnis besagter Parteien nicht gebessert 
hat. Weshalb, warum, weswegen auch im-
mer, meiner Meinung nach wird sich dieser 
Zustand niemals ändern. Denn: Die IGM ist 
eine straff geführte Organisation, die nie-
mand neben sich duldet. Sie beharrt auf 
den alleinigen Führungsanspruch, sie macht 
alles, aber auch alles, richtig und besser. 
Den sozialistischen Anstrich behielt sie trotz 
Führungswechsel bei (siehe den IGM-Funk-

Bundesweite
Servicenummer
01803 002757

9 Ct./Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom
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TARIFGESCHEHEN

[ Tarifpartnerschaft mit wegweisendem Abschluss ]
ELEKTROHANDWERK BERLIN/BRANDENBURG

Mit dem Wechsel der Geschäftsfüh-
rung in der Berliner CGM-Geschäfts-
stelle konnten nach zahlreichen Be-
mühungen wieder Tarifgespräche mit 
dem Landesinnungsverband Berlin/
Brandenburg aufgenommen werden. 

In Zusammenarbeit der Tarifkommissionen 
aus Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen 
und Nordost wurde eine wegweisende 
Umstrukturierung des Gesamttarifwerkes 
erarbeitet. Nachdem die Arbeitgeberseite 
das Tarifwerk nahezu vollständig ablehnte, 
war die Hoffnung auf einen nennenswer-
ten Entgeltabschluss für Berlin/Brandenburg 
mehr als gering. Dennoch führten die Ver-
handlungen schließlich zum Erfolg. Endlich 
wurde auch die Anregung des Landesver-

bandes Nordost aufgegriffen, die Tarifberei-
che Berlin und Brandenburg zusammen zu 
legen. Dieser Schritt ging einher mit einer 
aus der Situation heraus „notgedrungenen“ 
Entgelterhöhung, die sich insbesondere für 
die Brandenburger auszahlt. 
Der Tarifvertrag trat am 01.01.2011 in Kraft. 
Bei einer Laufzeit von drei Jahren wurden 
folgende Punkte vereinbart: Die Entgelte in 
Berlin steigen 2011 um 3,7 Prozent, 2012 
um 0,5 Prozent und 2013 um 4,3 Prozent. 
Insgesamt ist dies eine Entgelterhöhung 
von 8,72 Prozent. Darüber hinaus erhalten 
die Berliner Kollegen zusätzlich zur betrieb-
lichen Sonderzahlung, die ebenfalls gestie-
gen ist, 2011 eine Sonderzahlung in Höhe 
von 360,00 Euro und 2012 in Höhe von 
258,00 Euro.

Die Entgelte in Brandenburg steigen 2011 
um 4,74 Prozent, 2012 um 4,52 Prozent  
und 2013 um 4,3 Prozent. Insgesamt ist dies 
eine Entgelterhöhung von 19,63 Prozent. 

Darüber hinaus wurden moderate Erhö-
hungen der Ausbildungsvergütungen, des 
Urlaubsgeldes und der Montagetarife ver-
einbart. Die entsprechenden Auskünfte 
und Tarifverträge sind über die Berliner Ge-
schäftsstelle erhältlich. „Aufgrund der jah-
relangen Pause in der Tarifpartnerschaft war 
ein Abschluss dringend notwendig. Dass 
dieser dann auch noch so erfreulich ausfällt, 
ist umso schöner und lässt hoffen, dass es 
im Handwerk hier in der Hauptstadt wieder 
aufwärts geht“ so der Geschäftsführer des 
Landesverbandes Nordost, Björn Zirzlaff.

[ Wiederaufnahme der Tarifpartnerschaft ]

[ Mehr Lohn für die Arbeitnehmer ]

SHK BERLIN

TARIFVERHANDLUNGEN KAROSSERIEBAUER-HANDWERK

Der CGM-Landesverband Nordost und 
die Innung Sanitär Heizung Klempner 
Klima Berlin hatten im Sommer 2010 
Gespräche über eine Wiederaufnahme 
der Tarifpartnerschaft aufgenommen. 

Die Gespräche waren von Erfolg gekrönt. Im 
November konnte man sich auf einen neuen 
erfolgreichen Tarifabschluss einigen.
Es wurden folgende Punkte vereinbart: Wei-
testgehend wurden die Tarifverträge, wie z. 
B. Montagearbeiten und Sonderzahlungen, 
in der Laufzeit verlängert. Für alle Entgelt-

Unter der Führung von Erwin Frickinger 
(LIV) und Karin Kramer (CGM) gelang es 
den Tarifpartnern in schwierigen Ver-
handlungen am 19.10. und 30.11.2010, 
eine positive Einigung im Karosserie-
bauer-Handwerk zu erzielen.

Die Arbeitnehmer erwartet ab dem 
01.01.2011 eine Tariferhöhung um 2,5 
Prozent und spätestens ab März 2011 eine 
Einmalzahlung von 165 Euro. Aufgrund der 
katastrophalen Prüfungsresultate der Aus-
zubildenden lag es beiden Tarifpartnern 

stufen wurde jedoch eine Erhöhung von 
2,0 Prozent vereinbart. Ferner bekommen 
die Auszubildenden in jedem Ausbildungs-
jahr 100 Euro mehr. Der neue Tarifvertrag 
trat am 10.01.2011 in Kraft und wird am 
31.03.2012 auslaufen. 

Es wurden Verhandlungsverpfl ichtungen 
vereinbart, die einen nahtlosen Übergang 
in einen neuen Tarifvertrag ab 01.04.2012 
mit einer bereits jetzt zugesicherten Ent-
gelterhöhung um 1,5 Prozent sicherstellen. 
Zudem wurde vereinbart, ein gemeinsames 

besonders am Herzen, den Auszubildenden 
einen extra Anreiz für bessere Noten zu 
schaffen. Die Leistungszulage für eine gute 
Zwischenprüfung kann den Monatslohn 
eines Auszubildenden um bis zu 80 Euro 
erhöhen. Ferner wurde eine einmalige Bo-
nuszahlung für hervorragende Ergebnisse in 
der Gesellenprüfung Teil I beschlossen.

Für die Verhandlungen des Manteltarifver-
trages im Frühling 2011 einigten sich die 
Parteien darauf, die Entgeltgruppen neu 
und zukunftsfähiger zu defi nieren. 

Tarifwerk mit dem Fachverband SHK Bran-
denburg zu erarbeiten, ggf. mit Durchfüh-
rung eines Allgemeinverbindlichkeitsverfah-
rens.
„Aufgrund der weiterhin angespannten 
Wirtschaftslage im Handwerk ist dieser 
Abschluss als ein positives Signal an die Ar-
beitnehmer zu verstehen, das auch so in der 
Belegschaft angekommen ist. Wir haben 
bisher nur positive Rückmeldungen unserer 
Mitglieder erhalten und sind daher mehr als  
zufrieden“ so der Geschäftsführer des Lan-
desverbandes Nordost, Björn Zirzlaff.
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Tarifverträge inzwischen nahezu deckungs-
gleich. Insbesondere in den Entgeltgruppen 
der untersten Vergütungsstufen gibt es kei-
ne spürbaren Unterschiede im Einkommen. 
Die CGM liegt mit ihren Eingangssätzen so-
gar deutlich über denen des DGB.
„Dass im Jahr 2011 Arbeitgeber noch Tarif-
verträge mit einem Vergütungsniveau der 
Jahre 2005 bis 2007 anwenden können, 
liegt an einer ungeschickten gesetzlichen 
Regelung, die einen Verweis auf längst ab-
gelaufene Tarifverträge zulässt“ so der Ge-
neralsekretär des CGB Christian Hertzog. 
„Der CGB fordert bereits seit mehreren Jah-
ren das Gesetz so zu ändern, dass ein Ver-
weis ausschließlich auf aktuelle bzw. gültige 
Tarifverträge möglich ist“ betont Hertzog.

TARIFGESCHEHEN . RECHT

Das Landesarbeitsgericht hat die Unwirk-
samkeit des Teilspruchs festgestellt. Die 
dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde des 
Betriebsrats hatte keinen Erfolg. Die Ei-
nigungsstelle ist ihrem Regelungsauftrag 
nicht nachgekommen. Ihr Spruch ist unvoll-
ständig. Es fehlte an konkreten Anweisun-
gen und Erläuterungen, die eigens auf den 
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der 
Beschäftigten ausgerichtet waren. 
    
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 
11. Januar 2011 - 1 ABR 104/09 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg, Beschluss vom 19. 
Februar 2009 - 1 TaBV 1871/08 -

[ Unterweisung zum Arbeitsschutz ]
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 
7 BetrVG bei betrieblichen Regelungen 
über den Gesundheitsschutz mitzube-
stimmen. Hierzu gehört auch die durch 
§ 12 ArbSchG dem Arbeitgeber aufer-
legte Verpfl ichtung, die Beschäftigten 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit zu unterweisen. 

Einigen sich die Betriebsparteien nicht über 
Art und Inhalt der Unterweisung, hat das die 
Einigungsstelle zu regeln. Hierbei hat sie die 
Erkenntnisse einer Gefährdungsanalyse (§ 5 
ArbSchG) zu berücksichtigen und die kon-
krete arbeitsplatz- oder aufgabenbezogene 
Unterweisung daran auszurichten. Sie kann 

sich nicht darauf beschränken, allgemeine 
Bestimmungen über die Unterweisung zu 
Gefahren am Arbeitsplatz aufzustellen.

Eine zum Regelungsgegenstand „Um-
setzung der Anforderungen des Arbeits-
schutzes“ eingesetzte Einigungsstelle hatte 
durch Teilspruch allgemeine Regelungen zur 
Unterweisung der Beschäftigten über die 
Belastungen bei der Arbeit, den richtigen 
Umgang mit Arbeitsmitteln und die Ge-
staltung der Arbeitsorganisation getroffen. 
Eine Gefährdungsbeurteilung lag zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung nicht vor. Das 
hat die Arbeitgeberin beanstandet und den 
Teilspruch angefochten.

[ Und ewig grüßt das Murmeltier … ]
TARIFSTREIT

Dass die DGB-Gewerkschaften gerne ein-
mal die Tatsachen verdrehen, wissen wir 
ja nur allzugut. Auch in dem seit Monaten 
andauernden Tarifstreit zwischen ver.di 
und der Christlichen Gewerkschaft med-
sonet. wird dies wieder einmal deutlich. 

Wie der „Süderländer Volksfreund“ berich-
tet, will ver.di für die Mitarbeiter des Blut-
spendedienstes dieselben tarifvertraglichen 
Bedingungen wie für den öffentlichen Dienst 

in kommunalen Krankenhäusern. medsonet. 
hatte auf Wunsch der Mitarbeiter und mit 
Rücksicht auf deren besonderen Situation 
einen Haustarifvertrag für den Blutspen-
dedienst abgeschlossen. Der Streikaufruf 
von ver.di hatte weitreichende Folgen: Die 
Streiks, die daraus resultierten, blockierten 
in NRW 16 Blutspendetermine. Bei genaue-
rem Hinsehen wurde zudem deutlich, dass 
medsonet. den besseren Tarifvertrag vorwei-
sen kann. Der „Süderländer Volksfreund“ 

spricht von einem 25 Prozent höheren Ein-
kommen als bei den Verträgen von ver.di. 
Zu Lasten der Mitarbeiter wird hier wieder 
einmal theatralisch versucht, die Alleinherr-
schaft im Blutspendedienst durchzusetzen. 
Aber dieser Alleinvertretungsanspruch einer 
DGB- gegenüber einer CGB-Gewerkschaft 
ist uns ja leider allen bekannt. Traurig an der 
Sache ist allerdings eines: es geht dem DGB 
dabei nie um die Menschen, sondern immer 
nur um den eigenen Machterhalt.       cah

[ Was die Öffentlichkeit nicht erfährt ... ]
BAG-ENTSCHEIDUNG ZUR ZEITARBEIT

Am 14. Dezember 2010 
stellte das Bundesar-
beitsgericht (BAG) fest, 
dass der Tarifgemein-

schaft Christlicher Gewerkschaften für 
Zeitarbeit und PSA (CGZP) die Tarif-
zuständigkeit für den Bereich der Ar-
beitnehmerüberlassung fehlt und die 
Spitzenorganisation damit nicht als ta-
riffähig angesehen werden kann.

Die Entscheidung des BAG wird in der Öf-
fentlichkeit häufi g als Entscheidung über die 
soziale Mächtigkeit der CGZP dargestellt, 
was aber sachlich falsch ist. Der erste Senat 
des BAG hat lediglich festgestellt, dass der 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsgewerk-
schaften der CGZP nicht alle Bereiche der 

Zeitarbeit erfasst. 
Die Tarifvertrag schließenden Gewerkschaf-
ten der CGZP haben sich allerdings schon 
vor mehr als einem Jahr entschieden, ihr En-
gagement in der Zeitarbeit weiter zu führen.
Aus diesem Grund sind die Tarifverträge 
zum 1. Januar 2010 mit den Mitgliedsge-
werkschaften als gegliederte Tarifverträge 
gezeichnet worden. Diese decken den je-
weiligen Zuständigkeitsbereich ab und wer-
den insoweit von der BAG-Entscheidung 
nicht berührt, bleiben also wirksam. Was 
nicht veröffentlicht wird, ist der Umstand, 
dass heute im Jahr 2011 die Tarifverträ-
ge in der Zeitarbeit sowohl von den Ge-
werkschaften des DGB wie auch von den 
Gewerkschaften des CGB verhandelt und 
abgeschlossen werden. Inhaltlich sind die 
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Hierbei ist der Betriebsrat zu beteiligen. Sein 
Mitbestimmungsrecht wird auch durch das 
im ERA-TV geregelte Reklamationsverfahren 
nicht suspendiert. Anders als die Vorinstan-
zen hat der Siebte Senat daher dem auf die 
Feststellung seines Beteiligungsrechts bei der 
Ein- und Umgruppierung von Arbeitnehmern 
in den ERA-TV gerichteten Antrag eines Be-
triebsrats stattgegeben. 
    
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 
12. Januar 2011 - 7 ABR 34/09 -
Vorinstanz: LAG Baden-Württemberg, 
Beschluss vom 16. Januar 2009 - 5 TaBV 
2/08 -
Ebenfalls am 12. Januar 2011 hat der Se-
nat in einem ähnlich gelagerten Verfah-
ren (- 7 ABR 35/09 -) die Arbeitgeberin 
auf Antrag des Betriebsrats verpfl ichtet, 
dessen Zustimmung zur Eingruppierung 
eines Arbeitnehmers nach dem ERA-TV 
einzuholen.

halb sie an die nachfolgend abgeschlosse-
nen Tarifverträge, auf die sich die klagenden 
Parteien stützten, nicht gebunden war und 
die Klagen mit den Vorinstanzen abzuwei-
sen waren.
An der Wirksamkeit des Wegfalls der Tarif-
gebundenheit änderte auch die Satzungs-
bestimmung nichts, wonach die Über-
trittserklärung „bis zum Ablauf der jeweils 
geltenden Tarifverträge“ wirkt. Diese Sat-
zungsbestimmung ist zwar nicht buchstäb-
lich, jedoch nach Sinn, Zweck und tarifl ichem 
Gesamtzusammenhang letztlich nur als Hin-
weis auf die sich aus § 3 Abs. 3 TVG ohnehin 
ergebende Rechtslage zu verstehen. 
    
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15. 
Dezember 2010 - 4 AZR 256/09 - u.a.
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Sach-
sen-Anhalt, Urteil vom 22. Januar 2009 
- 7 Sa 38/08 - u.a.

[ ERA-TV und Mitbestimmung des Betriebsrats ]

[ Wechsel in eine OT-Mitgliedschaft ]

EIN- UND UMGRUPPIERUNGEN 

TARIFGEBUNDENHEIT 

Der Entgeltrahmen-Tarifvertrag für die 
Beschäftigten in der Metall- und Elekt-
roindustrie in Baden-Württemberg vom 
16. September 2003 (ERA-TV) hat das 
gesetzliche Beteiligungsrecht des Be-
triebsrats bei Ein- und Umgruppierun-
gen nicht beseitigt. 

Gemäß § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG hat der 
Arbeitgeber in Unternehmen mit in der Re-
gel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeit-
nehmern den Betriebsrat vor jeder Ein- und 
Umgruppierung zu unterrichten und seine 
Zustimmung einzuholen. Das gesetzliche 
Beteiligungsrecht sichert die rechtliche Mit-
beurteilung des Betriebsrats bei der vom Ar-
beitgeber vorzunehmenden Zuordnung des 
einzelnen Arbeitnehmers zu einer bestimm-
ten Entgeltgruppe einer im Betrieb geltenden 
Vergütungsordnung. Nach § 9.1 ERA-TV hat 
der Beschäftigte Anspruch auf das Grun-
dentgelt derjenigen Entgeltgruppe, die der 

In mehreren heute vom Vierten Senat 
entschiedenen Parallelfällen machten 
gewerkschaftlich organisierte Klägerin-
nen und Kläger Ansprüche auf tarifl i-
che Leistungen aus einem Gehalts- und 
Manteltarifvertrag des Einzelhandels in 
Sachsen-Anhalt geltend. Dabei ging es 
im Wesentlichen darum, ob die Beklag-
te an die den Forderungen zugrunde ge-
legten Tarifverträge aus dem Jahre 2006 
gebunden oder bereits im Jahre 2001 
wirksam aus einer Vollmitgliedschaft in 
eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung 
(OT Mitgliedschaft) gewechselt war.

Der Senat bestätigte seine bisherige Recht-
sprechung, nach der ein Arbeitgeberver-
band in seiner Satzung eine OT-Mitglied-
schaft im sog. Stufenmodell vorsehen kann, 
die nicht zur Tarifgebundenheit nach § 3 
Abs. 1 TVG führt. Nach diesem Modell sind 

Einstufung der ausgeführten Arbeitsaufgabe 
entspricht. Bewertung und Einstufung der 
Arbeitsaufgabe erfolgen nach einem im ERA-
TV festgelegten Verfahren. Hierbei besteht 
kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. 
Nach § 9.2 ERA-TV teilt der Arbeitgeber dem 
Beschäftigten und dem Betriebsrat die sich 
aufgrund der Einstufung der Arbeitsaufga-
be ergebende Entgeltgruppe schriftlich mit. 
In der dazu erforderlichen Zuordnung des 
Arbeitnehmers zu einer Entgeltgruppe des 
ERA-TV liegt die nach § 99 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG mitbestimmungspfl ichtige Ein- oder 
Umgruppierung. Diese vom Arbeitgeber vor-
zunehmende Zuordnung entfällt nicht des-
halb, weil die Einstufung der Arbeitsaufgabe 
in dem tarifl ich geregelten Verfahren ver-
bindlich festgelegt wird. Insbesondere bleibt 
zu prüfen, ob die mitgeteilte Entgeltgruppe 
der bewerteten und eingestuften Arbeits-
aufgabe entspricht und ob der Arbeitneh-
mer die Arbeitsaufgabe tatsächlich ausführt. 

Arbeitgeber, die der Tarifgebundenheit un-
terliegen, zusammen mit solchen ohne Tarif-
gebundenheit unter einem Dach organisiert. 
Allerdings muss durch die Satzung sicherge-
stellt sein, dass OT-Mitglieder auf tarifpoliti-
sche Entscheidungen keinen unmittelbaren 
Einfl uss haben. Denn die Funktionsfähigkeit 
der Tarifautonomie erfordert im Hinblick auf 
den Abschluss von Tarifverträgen und deren 
normative Wirkung auf hiervon betroffene 
Dritte grundsätzlich den Gleichlauf von Ver-
antwortlichkeit und Betroffenheit bezüglich 
der tarifl ichen Vereinbarungen. Dies kann 
auch durch eine sehr allgemein gehaltene, 
aber eindeutige Regelung zur Trennung der 
Befugnisse von OT- und Vollmitgliedern si-
cher gestellt werden.
Nach diesen Maßstäben hatte der hier be-
troffene Arbeitgeberverband wirksam die 
Möglichkeit der OT-Mitgliedschaft eröffnet. 
Diese hatte die Beklagte 2001 genutzt, wes-

Weitere Rechtsurteile und gewerkschaftspolitische Informationen können Sie über den Gewerk-
schaftspolitischen Informationsdienst (GPI) beziehen. Er informiert Sie alle zwei Monate über die 
neuesten Entwicklungen, rechtliche Grundlagen, aktuelle Entscheidungen und Wissenswertes. 
Abonnieren Sie jetzt den GPI! Er wird als E-Mail versandt. Melden Sie sich einfach auf unserer 
Homepage an: Kontakt -> Gewerkschaftspolitischer Informationsdienst.
Sie können den GPI auch auf unserer Homepage als PDF herunterladen.
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tigt, die Hälfte der ihm tatsächlich gezahlten 
Rente anzurechnen. Die Klage hatte vor dem 
Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts - 
anders als zuvor beim Landesarbeitsgericht 
- keinen Erfolg. Nach den Regelungen in § 6 
Abs. 2 und § 7 Abs. 2 der Versorgungsord-
nung ist die Beklagte berechtigt, die Hälfte 
der ungekürzten gesetzlichen Rente auf die 
Betriebsrente des Klägers anzurechnen. 
    
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30. 
November 2010 - 3 AZR 747/08 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Köln, 
Urteil vom 23. Juni 2008 - 5 Sa 438/08 -

Dem Senat lagen am selben Tag zwei 
weitere Verfahren (- 3 AZR 475/09 - und 
- 3 AZR 476/09 -) mit im wesentlichen 
gleich gelagertem Sachverhalt zur Ent-
scheidung vor.

trieblichen Altersversorgung, in die nur un-
ter Beachtung der Grundsätze des Vertrau-
ensschutzes und der Verhältnismäßigkeit 
eingegriffen werden durfte. Diese Voraus-
setzungen lagen nicht vor. 
    
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14. 
Dezember 2010 - 3 AZR 799/08 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf, Urteil vom 26. Juni 2008 - 11 Sa 
450/08 - 

Dem Senat hat am selben Tag ein wei-
teres Verfahren (- 3 AZR 462/09 -) zur 
Entscheidung vorgelegen, dessen Sach-
verhalt ähnlich gelagert ist.

[ Anrechnung der gesetzlichen Rente ]

[ Erstattung von Energieverbrauchskosten ]

BETRIEBSRENTE 

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG 

Der Dritte Senat des Bundesarbeitsge-
richts hatte eine Versorgungsordnung 
auszulegen, die in § 6 Abs. 2 die Anrech-
nung der Hälfte der gesetzlichen Rente 
auf das betriebliche Ruhegeld vorsieht. 
In § 7 Abs. 2 ist bestimmt, dass „eine 
Kürzung der Sozialversicherungsrente 
des Mitarbeiters um Abschläge, die auf 
Grund vorzeitigen Eintritts in den Ru-
hestand wegen der längeren Bezugs-
dauer der gesetzlichen Rente erfolgen, 
durch das Unternehmen nicht ausgegli-
chen wird und daher voll zu Lasten des 
Mitarbeiters geht“. 

Der Senat hat entschieden, dass der Arbeit-
geber bei der Berechnung der Betriebsrente 
die abschlagsfreie gesetzliche Rente zu-
grunde legen kann, die der Arbeitnehmer 
erhalten hätte, wenn er die Rente erst bei 

Sieht eine Betriebsvereinbarung die Er-
stattung von Energieverbrauchskosten 
an Betriebsrentner vor, kann es sich um 
eine Leistung der betrieblichen Alters-
versorgung handeln. Ist dies der Fall 
und sollen die Leistungen durch späte-
re Betriebsvereinbarungen gegenüber 
Versorgungsempfängern geschmälert 
oder ausgeschlossen werden, ist dies – 
ungeachtet der Frage, ob den Betriebs-
parteien für Betriebsrentner überhaupt 
eine Regelungskompetenz zusteht - nur 
unter Beachtung der Grundsätze des 
Vertrauensschutzes und der Verhältnis-
mäßigkeit zulässig. Das hat der Dritte 
Senat des Bundesarbeitsgerichts ent-
schieden.

Bei der Beklagten, einem kommunalen 
Energieversorgungsunternehmen, galt eine 
Betriebsvereinbarung aus dem Jahre 1969 
(BV 1969), die für die aktiven Belegschafts-
mitglieder und die Betriebsrentner einen 
Preisnachlass für den Bezug von Gas und 
Strom sowie die Übernahme der Kosten für 
Fernwärme von Versorgungsunternehmen, 
die der allgemeinen Versorgung dienen, iHv. 
50 % der Verbrauchskosten vorsah. Im Jah-
re 2001 schlossen die Beklagte und der Be-
triebsrat eine Betriebsvereinbarung, wonach 

Erreichen der Regelaltersgrenze von derzeit 
65 Jahren in Anspruch genommen hätte. 

Der Kläger schied mit Vollendung des 55. 
Lebensjahres aus dem Arbeitsverhältnis mit 
der Beklagten aus. Er hat Anspruch auf eine 
betriebliche Altersversorgung nach der Ver-
sorgungsordnung. Er erhält seit Vollendung 
des 60. Lebensjahres eine vorgezogene ge-
setzliche Altersrente aufgrund vorangegan-
gener Arbeitslosigkeit in Höhe von 1.218,88 
Euro monatlich. Bei einem Rentenbeginn 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres hätte 
seine Rente 1.486,44 Euro betragen. 

Die Beklagte hat die Hälfte des letztge-
nannten Betrages auf die Betriebsrente des 
Klägers angerechnet. Hiergegen hat sich 
der Kläger mit seiner Klage gewandt und 
gemeint, die Beklagte sei lediglich berech-

die Energiekostenerstattung für die aktiven 
Beschäftigten auf maximal 511,00 Euro und 
für die Versorgungsempfänger auf maximal 
358,00 Euro jährlich beschränkt wurde. Im 
März 2006 vereinbarten die Beklagte und 
der Betriebsrat, dass die BV 2001 nur noch 
bis Ende Dezember 2006 gültig und die 
Energiekostenerstattung auf Verbrauchs-
zeiträume bis Ende Dezember 2006 be-
grenzt sein sollte. 
Der Kläger, der unter Geltung der BV 1969 
bei der Beklagten ausgeschieden ist und 
seitdem eine Betriebsrente bezieht, hat mit 
seiner Klage die Erstattung seiner Energie-
kosten auf der Grundlage der BV 1969 auch 
für die Zeit ab Januar 2008 geltend ge-
macht. Das Arbeitsgericht hat der 
Klage stattgegeben. Das Landes-
arbeitsgericht hat sie abgewie-
sen. Die Revision des Klägers 
war erfolgreich. Der Senat 
hat es offen gelassen, ob 
den Betriebsparteien eine 
Regelungskompetenz auch 
gegenüber den Betriebs-
rentnern zukommt. Bei der 
anteiligen Übernahme der 
Energieverbrauchskosten auf 
Grund der BV 1969 handelt 
es sich um Leistungen der be-
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nicht erst aufwendig zusammengesucht 
werden müssen oder vergessen werden. 
Viele Steuerzahler fertigen ihre Steuererklä-
rung nämlich erst im Folgejahr an, wer kann 
sich da schon im Detail erinnern, dass er vor 
mehreren Monaten etwa ein Fachbuch oder 
sonstige Arbeitsmittel erworben hatte. Wer 
gleich zu Jahresbeginn die Belege ordent-
lich sammelt, kann sich so später vielleicht 
über einen höheren Werbungskostenabzug 
freuen bzw. muss sich nicht lange mit dem 
Suchen von Belegen aufhalten, so der Bund 
der Steuerzahler.

Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.

RECHT . INFORMATIONEN

Die im SGB III mit Wirkung ab Januar 
1998 geregelte Arbeitsförderung soll 
dem Entstehen von Arbeitslosigkeit ent-
gegenwirken, die Dauer der Arbeitslo-
sigkeit verkürzen und den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage auf dem Ausbil-
dungsmarkt unterstützen. Die zur Errei-
chung dieser Ziele im SGB III geregelten 
Maßnahmen sind seit dem Inkrafttreten 
vielfach geändert worden. Die fundierten 
und praxisbezogenen Kommentierungen 
von ausgewiesenen Spezialisten erleich-
tern die rasche Orientierung im Arbeits-

förderungsrecht. Der Kommentar wendet 
sich an die Sozialgerichte, die Fachanwälte 
für Sozialrecht sowie sonstige Rechtsbei-
stände, an alle Praktiker aus der Sozialversi-
cherung und an die Sozialpartner. 

Sozialgesetzbuch (SGB) Gesamtkommentar
Erich Schmidt Verlag GmbH & CO

Loseblatt-Kommentar einschließlich der 
3. Lieferung, 6.134 Seiten in 4 Ordnern:
(D) *148 Euro, ISBN 978 3 503 04341 5
* inkl. 7% Ust. und zzgl. Versandkosten. 

CD-ROM im Amaray-Case, 
incl. 20 Seiten Schnelleinstieg: 
• Einzelbezug 154 Euro**

ISBN 978 3 503 08779 2
• im Abonnement 154 Euro**

ISBN 978 3 503 08778 5
• Sonderpreis für Bezieher der Print-
   ausgabe 44,95 Euro**. 

ISBN 978 3 503 08781 5
** inkl. 19% USt. und zzgl. Versandkosten.

Bestellmöglichkeit online unter: 
www.ESV.info

Sozialgesetzbuch (SGB) Gesamtkommentar

[ Belege sammeln ]
WERBUNGSKOSTEN 

Viele Steuerzahler sind mit guten Vor-
sätzen in das neue Jahr gestartet. Ganz 
oben auf der Agenda standen meist 
mehr Bewegung oder die Abgewöhnung 
des Rauchens. Aber auch steuerliche As-
pekte sollten nicht aus den Augen verlo-
ren werden. 

Der Bund der Steuerzahler rät, gleich von 
Jahresbeginn an Belege und Quittungen für 
Fachbücher, Anschaffung oder Reinigung 
der Berufsbekleidung oder Rechnungen für 
Fortbildungsmaßnahmen etc. sorgfältig ab-
zulegen. Dies hat den Vorteil, dass die Unter-
lagen beim Anfertigen der Steuererklärung 

KURZ NOTIERT

Verpfl egungskosten
Bei berufl ich veranlasster doppelter 
Haushaltsführung können Arbeitneh-
mer die Verpfl egungskosten für drei 
Monate von der Steuer absetzen. Dies 
entschied der Bundesfi nanzhof (Az.: 
VI R 10/08). Bis zu 24 Euro am Tag 
können als Werbungskosten für die 
Verpfl egung deklariert werden. Nach 
drei Monaten müsse der Arbeitnehmer 
in der Lage sein, sich so verpfl egen zu 
können, dass kein berufl icher Mehrauf-
wand mehr entstehe.

[ Keine Privatnutzung des Dienstwagens ]
ARBEITSUNFÄHIGKEIT 

Räumt der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer das Recht ein, den überlassenen 
Dienstwagen privat zu nutzen, stellt 
dies einen geldwerten Vorteil und 
Sachbezug dar. Der Arbeitnehmer kann 
nach § 275 Abs. 1 iVm. § 280 Abs. 1 Satz 
1, § 283 Satz 1 BGB Nutzungsausfallent-
schädigung in Höhe der steuerlichen 
Bewertung der privaten Nutzungsmög-
lichkeit verlangen, wenn ihm der Ar-
beitgeber das Fahrzeug vertragswidrig 
entzieht.

Der Kläger ist bei der Beklagten als Bau-
leiter beschäftigt. Die Beklagte stellt ihm 
arbeitsvertraglich für seine Tätigkeit einen 
Pkw „auch zur privaten Nutzung“ zur Ver-

fügung. In der Zeit vom 3. März 2008 bis 
einschließlich 14. Dezember 2008 war der 
Kläger arbeitsunfähig erkrankt. Sein Ent-
geltfortzahlungsanspruch endete zum 13. 
April 2008. Auf Verlangen der Beklagten 
gab er den Pkw am 13. November 2008 zu-
rück. Die Beklagte überließ dem Kläger erst 
nach Wiederaufnahme der Arbeit am 18. 
Dezember 2008 wieder einen Dienstwagen 
auch zur privaten Nutzung. Der Kläger ver-
langt Nutzungsausfallentschädigung für die 
Zeit vom 13. November bis 15. Dezember 
2008. Die Vorinstanzen haben die Klage 
abgewiesen. 

Die Revision des Klägers war vor dem Neun-
ten Senat ohne Erfolg. Die Gebrauchsüber-

lassung eines Pkw zur privaten Nutzung ist 
zusätzliche Gegenleistung für die geschul-
dete Arbeitsleistung. Sie ist steuer- und 
abgabenpfl ichtiger Teil des geschuldeten 
Arbeitsentgelts und damit Teil der Arbeits-
vergütung. Damit ist sie regelmäßig nur 
so lange geschuldet, wie der Arbeitgeber 
überhaupt Arbeitsentgelt schuldet. Das ist 
für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, für die 
keine Entgeltfortzahlungspfl icht mehr nach 
§ 3 Abs. 1 EFZG besteht, nicht der Fall. 
  
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14. 
Dezember 2010 - 9 AZR 631/09 - 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Ba-
den-Württemberg, Urteil vom 27. Juli 
2009 - 15 Sa 25/09 -
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sagte der Financial Times, dass viele 
Firmen den Kindern ihrer Mitar-
beiter grundsätzlich den Vorzug 
vor gleich qualifi zierten Bewer-
bern von außen geben. Diese 
Vorgehensweise verstößt 
zwar gegen das Betriebs-
verfassungsgesetz, mit 
dem Einverständnis des 
Betriebsrates ist das je-
doch kein Hindernis. Auch 
die Antidiskriminierungsstel-
le des Bundes bezeichnete 
diesen Vorgang gegenüber 
der Financial Times nicht als 
ausreichenden Diskriminie-
rungsgrund der Bewerber von außen. Die 
Antidiskriminierungsbehörde wurde einge-
richtet, um das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz zu überwachen. Die Stelle ist 
zuständig für Benachteiligungen aufgrund 

INFORMATIONEN

[ Nachwuchs heiß begehrt ]

[ Was tun bei Arthrose? ]

[ Besser spät als nie … ]

BEWERBERVERFAHREN

GESUNDHEITSRATGEBER 

KOMMENTAR

Nicht nur der Fachkräftemangel bereitet 
den Unternehmen Sorgen. Viele Unter-
nehmen haben erhebliche Probleme, 
ihre freien Ausbildungsstellen zu beset-
zen. 

Die Personaler klagen über mangelnde Qua-
lifi kation der Bewerber. Ein großes Problem 
stellt auch das Benehmen der Bewerber dar. 
Vielleicht auch aufgrund dieser Tatsache wer-
fen die Personaler ein besonderes Auge auf 
den Nachwuchs ihrer Mitarbeiter. Die Grün-
de sind nachvollziehbar. Oft kennt man die 
Arbeitnehmer über Jahre oder Jahrzehnte. 
Damit ist bereits ein Vertrauensvorsprung 
vorhanden. Es ist eine gängige Praxis der 
Unternehmensführungen, dass man sich bei 
Stellenausschreibungen bevorzugt für den 
Nachwuchs der Mitarbeiter entscheidet. Vol-
ker Rieble, Professor für Arbeitsrecht an der 
Ludwig Maximilian Universität in München, 

Über 400 000 Menschen erhalten jedes 
Jahr in Deutschland ein künstliches Ge-
lenk, meist wegen schwerer Arthrose. 

In einer großen Operation muss dabei das 
eigene erkrankte Gelenk entfernt und durch 
ein künstliches aus Metall-, Keramik- oder 
Kunststoffteilen ersetzt werden. Über eini-
ge neuere Modelle wurde häufi g sehr posi-
tiv berichtet. Was aber sollte man über die 
Haltbarkeit dieser neuen Modelle wissen, 
und was ist insbesondere bei allen „Metall-
auf-Metall“-Gelenken zu beachten? In ihrer 
aktuellen Informationszeitschrift „Arthrose-

Der Mai 2011 kommt in greifbare Nähe 
und endlich scheint auch der DGB aus sei-
nem Winterschlaf erwacht zu sein. 

Seit Monaten forderte die CGM bereits ei-
nen Mindestlohn für die Zeitarbeitsbranche, 
angesichts der bevorstehenden Arbeitneh-
merfreizügigkeit ab Mai 2011. Die Forderun-
gen nach einem runden Tisch mit dem DGB 

Info“ gibt die Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. 
hierzu wichtige Hinweise.

In anschaulichen und interessanten Darstel-
lungen werden darüber hinaus viele weitere 
nützliche Empfehlungen zur Arthrose gege-
ben, die jeder kennen sollte. Ein Musterheft 
kann kostenlos angefordert werden bei:

Deutsche Arthrose-Hilfe, Postfach 110551, 
60040 Frankfurt/Main (bitte eine 0,55 Euro 
Briefmarke für Rückporto beifügen).

Deutsche Arthrose-Hilfe e.V.

und den Arbeitgeberverbänden zum Woh-
le der Arbeitnehmer wurden nicht erhört.
Stattdessen wurde munter auf eine ganze 
Branche gezielt. 

Wir erinnern uns an Slogans wie „Zeitarbeit 
ist unmoralisch“, „braucht kein Mensch“ 
und „gehört abgeschafft“. Scheint so, als 
hätten sich die Oberen des DGB die Thema-

tik noch einmal überlegt, da sie sich nun für 
einen Mindestlohn in der Zeitarbeitsbran-
che einsetzen und nebenbei auch noch so 
tun, als hätten sie das Rad erfunden. Wer 
schmückt sich hier mit fremden Federn? Das 
alles ist jedoch Nebensache in Bezug auf 
den dringend benötigten Mindestlohn in 
der Branche. Zum Wohle der Arbeitnehmer 
muss alles Nötige getan werden.         cah

von Staatsangehörigkeit, ethnischer 
Abstammung, Religion, Geschlecht 
und Behinderung. Derzeit plant die 
Antidiskriminierungsbehörde ein 

Pilotprojekt zur anonymen Be-
werbung. Um Diskriminierung 

vorzubeugen, sollen Foto, 
Namen, Herkunft, Alter, 
Familienstand und auch der 
Beruf der Eltern nicht mehr 
genannt werden. Lediglich 
der berufl iche Werdegang 
soll als Kriterium gelten. Das 
Pilotprojekt ist umstritten 
und die Unternehmen sind 
wenig begeistert. Fünf Fir-

men haben sich für das Pilotprojekt zur Ver-
fügung gestellt. Dies wird die Mehrzahl der 
Unternehmen aber sicher auch in der Zukunft 
nicht abhalten, sich auf den Nachwuchs ihrer 
Mitarbeiter zu konzentrieren.                cah

Gesucht!
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[ Organspende rettet Leben! ]
SPENDERAUSWEIS

Eine Organspende könnte eine zweite 
Chance auf Leben bedeuten. Weltweit 
warten viele Menschen auf ein lebens-
spendendes Organ. Doch die Wartelisten 
sind lang. 

Nur jeder vierte Bundesbürger hat einen Or-
ganspendeausweis. Gründe dafür sind ne-
ben der fehlenden Bereitschaft, sich mit der 
eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, 
sicher auch der Missbrauch mit Organhan-
del  in anderen Ländern und die Ansicht, der 
Natur ihren freien Lauf lassen zu wollen.

Dennoch ist eine zunehmende Bereitschaft 
zur Organspende in der Bevölkerung zu spü-
ren. Eine Umfrage der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung ergab, dass 74 
Prozent der 14- bis 75-jährigen dazu bereit 
wären, ihre Organe und Gewebe nach dem 
Tod zu spenden. Das ist im Vergleich zu 2008 
ein Anstieg von sieben Prozent. Der Präsi-
dent der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich 
Hoppe, plädiert dafür, in jedem Kranken-
haus einen Transplantationsbeauftragten 
einzusetzen, um die Angehörigen besser  
sensibilisieren und informieren zu können. 
Grundsätzlich kommen nur sehr wenige 
Menschen als Spender in Frage. Es können 
nur Organe gespendet werden, wenn der 
Hirntod festgestellt wurde, die Herzkreis-
lauffunktionen aber noch künstlich aufrecht 
erhalten werden. Gemäß dem Transplantati-
onsgesetz muss der Hirntod von zwei dafür 
qualifi zierten Ärzten festgestellt werden. Die 
Ärzte müssen unabhängig voneinander zum 
selben Ergebnis kommen und dürfen weder 
bei der Entnahme noch an der Übertragung 
der Organe beteiligt sein oder der Weisung 
eines beteiligten Arztes unterstehen. Diese 
Gesetzesvorgaben dienen der Prävention 
vor dem Missbrauch mit Spenderorganen  
und vor Organhandel. Es gibt auch die 
Möglichkeit einer Lebendspende. Aller-
dings ist die Lebendspende von Organen 
nur unter Verwandten ersten oder zweiten 
Grades sowie unter Ehepartnern, Verlobten 
und anderen Personen, die dem Empfänger 
nahe stehen, erlaubt. In Deutschland kön-
nen nur Nieren und Teile der Leber lebend 
gespendet werden. Entscheidend für eine 
Organspende ist der allgemeine Gesund-
heitszustand. Die Organe müssen gesund 
und funktionsfähig sein. Eine bestimmte 
Altersgrenze für eine Organspende gibt es 

nicht. Für Klein-
kinder entschei-
den die Eltern. Ju-
gendliche können 
ab 14 Jahren einer 
Organentnahme wi-
dersprechen und ab 
16 Jahren ihre Bereit-
schaft zu einer Spende doku-
mentieren.

Die Bundesärztekammer entscheidet über 
die Aufnahme eines Patienten auf die War-
teliste für ein Spenderorgan. Hierfür sind 
zahlreiche Untersuchungen nötig, um den 
Gesundheitszustand, die Erfolgsaussichten 
und die Dringlichkeit einer Transplantation 
festzustellen. Gewebemerkmale und Ty-
pisierungen müssen für die Organvermitt-
lungsstelle Eurotransplant bestimmt wer-
den. 
Alle Fraktionen beraten derzeit im Bundes-
tag über einen Gesetzentwurf der die Be-

reitschaft zu einer Organspende erhöhen 
soll. Jeder Bürger könnte bald eine Erklä-
rung abgeben müssen, ob er seine Organe 
spenden möchte oder nicht.

Weitere Informationen zu diesem Thema 
fi nden Sie unter: 
www.organspende-info.de 

Es besteht die Möglichkeit, über diese Seite 
einen Organspendeausweis herunterzula-
den oder zu beantragen.                    cah

Pro und Contra Organspende
Sind Sie damit einverstanden,
dass man Ihnen nach Ihrem Tod
Organe und Gewebe entnimmt?

Haben Sie einen
Organspendeausweis?

Hauptgründe, sich einen Organspendeausweis zu besorgen*

Hauptgründe, sich keinen Organspendeausweis zu besorgen**

Es ist mir egal, was nach meinem
Tod mit mir passiert.

Ich weiß aus meinem beruflichen Umfeld
heraus, wie nötig Organspenden sind.

Ich möchte nicht, dass meine Angehörigen
mit dieser Entscheidung belastet werden.

Ich wäre selbst auch froh ein Organ zu erhalten,
wenn ich eines brauchen würde.

Ich möchte anderen helfen.

Man soll der Natur ihren Lauf lassen.

Ich fürchte den Missbrauch
durch Organhandel.

Ich kann und will mich jetzt
noch nicht entscheiden.

Umfrage 2010 unter 14- bis 75-Jährigen in Deutschland 
*Befragte, die einen Organspendeausweis haben oder sich einen in den nächsten 12 Monaten besorgen möchten
** Befragte, die keinen Organspendeausweis haben und sich auch keinen besorgen möchten

Quelle: BMG, BZgA

Ich habe Angst, dass von den Ärzten nicht
mehr alles für mich getan wird.

Ich möchte mich mit dem Thema
Tod nicht auseinandersetzen.

© Globus 3843

Ja Ja

Nein/weiß nicht/k. A.

Weiß nicht/
k. A.

Nein

74 %
25 %

97 %

95
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47

36

34

33

45

38

62 %

75
18

8
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++++ ACHTUNG ++++ ACHTUNG ++++ ACHTUNG ++++ 

Leider wurde der FRBW Plan in der Ausgabe 01/02 2011 fehlerhaft abgedruckt. 
Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind.
L
W

[ Terminplanung des Franz-Röhr-Bildungswerkes e. V. ]
28.3 - 01.04.2011 Bildungsstätte der  Arbeits- und Tarifrecht  
GS Hessen Arbeitskammer Arbeitsschutz, Stufe II
Seminar-Nr.: 8001/11 66459 Kirkel/Saar Ltg.: René Michael, Richard Neufang

04. - 08.04.2011 Göbel’s Landhotel Reden, Begeistern, Argumentieren, Überzeugen
GS NRW Briloner Straße 48 Rhetorik und Kommunikation Teil I
Seminar-Nr.: 8101/11 34508 Willingen Ltg.: Heike de Vries, Max Fröhlich

04. - 08.04.2011 Göbel’s Landhotel Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle  
GS NRW Briloner Straße 48 Eine Herausforderung für den Betriebsrat
Seminar-Nr.: 8201/11 34508 Willingen Ltg.: Heike de Vries, Horst Liebendahl

12. - 13.04.2011 Arbeitnehmer-Zentrum Leiharbeit und Arbeitnehmerüberlassung
CGM HV Johannes-Albers-Allee 3 Leitung: Karin Heußner
Seminar-Nr.: 8102/11 53639 Königswinter

11. - 15.04.2011 Bildungsstätte der Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht 
GS Saar/Pfalz Arbeitskammer Arbeitsschutz, Teil II
Seminar-Nr. 8002/11 66459 Kirkel/Saar               Ltg.: Richard Neufang

18. - 20.04.2011 Waldhotel Forsthof Mündige Bürger und gewerkschaftliches
GS Baden-Württemberg Forsthof 2 Engagement – Aufbaustufe I
Seminar-Nr.: 8003/11 71711 Kleinbottwar Ltg.: Reinhardt Schiller

02. - 06.05.2011 Parkhotel Bad Füssing Betriebsverfassungsrecht
GS Schwaben/Oberbayern Waldstraße 16 Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrates
Seminar-Nr.: 8004/11 94072 Bad Füssing Ltg.: Peter Kalisch

23. - 27.05.2011 Parkhotel Bad Füssing Arbeitsrecht
GS Schwaben/Oberbayern Waldstraße 16 Aktuelle Rechtsprechung
Seminar-Nr.: 8005/11 94072 Bad Füssing Ltg.: Peter Kalisch

29.06. - 01.07.2011 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Rund um das Kündigungsschutzgesetz
GS NRW Schloss Eichholz Stufe I
Seminar-Nr.: 8006/11 Urfelder Straße 221
                                                                        50389 Wesseling Ltg.: Heike de Vries, Horst Liebendahl

01. - 03.07.2011 Haus für Soziale Bildung Demokratie in der Arbeitswelt 
GS Bayern „Benediktushöhe“ Aktuelle Entwicklung des Arbeitsrechts
Sem.-Nr.: 8306/11 97225 Zellingen-Retzbach Ltg.: Karin Kramer, Schweinfurt

04. - 08.07.2011 Strandhotel Duhnen Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
GS NRW  Duhner Strandstraße 5-9 Teil III
Seminar-Nr.: 8106/11 27476 Cuxhaven Ltg.: Heike de Vries, Björn Zirzlaff 

04. - 08.07.2011 Strandhotel Duhnen Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
GS NRW Duhner Strandstraße 5-9 Konfl iktbewältigung in Betrieb u. Betriebsratsarbeit
Seminar-Nr.: 8206/11 27476 Cuxhaven          Rhetorik und Kommunikation
  Ltg.: Heike de Vries, Max Fröhlich

18. - 20.07.2011 Waldhotel Forsthof  Mündige Bürger und gewerkschaftliches
GS Baden-Württemberg Forsthof 2 Engagement – Aufbaustufe IV
Seminar-Nr.: 8007/11 71711 Kleinbottwar Ltg.: Reinhardt Schiller

19. - 23.09.2011 Göbel’s Quellenhof Arbeitsrecht  
CGM HV Brunnenallee 54 Arbeitssicherheit, Arbeitnehmerdatenschutz
Seminar-Nr.: 8008/11 34537 Bad Wildungen Ltg.: Karin Heußner 

19. - 23.09.2011 Bildungsstätte der Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht
GS Saar/Pfalz  Arbeitskammer Arbeitsschutz, Teil II
Seminar-Nr.: 8009/11 66459 Kirkel/Saar Ltg.: Richard Neufang

10. - 14.10.2011 Bildungsstätte der Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht
GS Saar/Pfalz  Arbeitskammer Arbeitsschutz, Teil II
Seminar-Nr.: 8010/11 66459 Kirkel/Saar Ltg.: Richard Neufang

17. - 21.10.2011 Haus der sozialen Bildung  Ursachen und Wirkungen aktueller politischer
Retzbach-Seminar Benediktushöhe Entscheidungen auf Arbeitnehmer/innen in
Seminar-Nr.: 8110/11 97225 Zellingen-Retzbach Betrieben und Verwaltungen 
  Ltg.: Horst Liebendahl

24. - 26.10.2011 Waldhotel Forsthof Mündige Bürger und gewerkschaftliches
GS Baden-Württemberg Forsthof 2 Engagement – Aufbaustufe II
Seminar-Nr.: 8011/11 71711 Kleinbottwar Ltg.: Reinhardt Schiller

07. - 11.11.2011 Bildungsstätte der  Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht
GS Saar/Pfalz Arbeitskammer Arbeitsschutz II
Seminar-Nr.: 8012/11 66459 Kirkel/Saar Ltg.: Richard Neufang

16. - 18.11.2011 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Rund um das Kündigungsschutzgesetz
GS NRW Schloss Eichholz Stufe II
Seminar-Nr.: 8013/11 Urfelder Straße 221
                                                                        50389 Wesseling Ltg.: Heike de Vries, Horst Liebendahl 

28. - 30.11.2011 Waldhotel Forsthof Mündige Bürger und gewerkschaftliches
GS Baden-Württemberg Forsthof 2 Engagement – Aufbaustufe III
Seminar-Nr.: 8014/11 71711 Kleinbottwar Ltg.: Reinhardt Schiller

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG

Für Betriebs-
räte und Bil-
dungsurlauber

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG

Für Betriebs-
räte nach
§ 37.6 BetrVG
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Erscheinung 
Die DGZ erscheint zweimonatlich im Ei-
genverlag der Christlichen Gewerkschaft 
Metall, Stuttgart. Der Bezugspreis beträgt 
jährlich 12 Euro zzgl. Zustellgebühr. (Für 
Mitglieder im Mitgliedsbeitrag enthalten.)

Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
wird keine Gewähr übernommen.

IMPRESSUM

ANMELDUNG

FRANZ-RÖHR-BILDUNGSWERK . IMPRESSUM

Die Teilnahme an den Seminaren steht jedem Erwachsenen offen. Anmeldungen können mit unten ab-
gedrucktem Coupon erfolgen; sie werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Jede/r Teil-
nehmer/in erhält nach der Anmeldung rechtzeitig vor Beginn des Seminars das Programm und den Ab-
laufplan.

Teilnehmergebühren (zzgl. staatlicher Förderung):
a) für Mitglieder der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) und alle Mitglieder
 der im CGB zusammengeschlossenen christlichen Gewerkschaften – i. d. R. 77,- €
 (gilt auch für nicht berufstätige Lebenspartner)
b) für Gäste (die keiner oder einer DGB-Gewerkschaft angehören) – i. d. R. 154,- €
c) arbeitslose Kollegen zahlen 50 Prozent der o. a. Gebühren
d) Wochenendseminare: 31,- € / 62,- € entsprechend der Staffelung
e) Seminarveranstalter Haus Retzbach: 120,- €

Fahrtkosten können nicht erstattet werden.

Die Teilnehmergebühr ist bis 4 Wochen vor Seminarbeginn auf das Konto Nr. 39329434 bei der Postbank 
Essen (BLZ 36010043) des Franz-Röhr-Bildungswerkes zu überweisen. Geben Sie bitte bei der Überwei-
sung die Seminarnummer an. Mit der Überweisung ist der Seminarplatz reserviert.

Hinweise für die Freistellung vom Betrieb:

In den Bundesländern mit Bildungsurlaubsgesetzen beantragen die Teilnehmer/innen ihre bezahlte Frei-
stellung vom Betrieb nach den Vorschriften dieser Gesetze. Die Anerkennung unserer Seminare beantra-
gen wir bei den zuständigen Ministerien. Die für die Freistellung erforderlichen Aktenzeichen erhalten Sie, 
sobald uns der Anerkennungsbescheid vorliegt. Beantragen Sie sofort den Bildungsurlaub formlos bei Ih-
rem Arbeitgeber, ansonsten tarifpolitische Freistellungsansprüche prüfen bzw. Jahresurlaub beantragen.
Betriebsratsmitglieder erwirken einen Freistellungsbeschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Den Firmen wer-
den die effektiven Seminarkosten gem. § 40 BetrVG von uns in Rechnung gestellt. Unsere Seminare 
erfüllen die vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entwickelten Anforderungen.
Nur wenn der Beschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG nicht durchsetzbar ist, lassen sich Betriebsratsmitglieder 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG freistellen. Sie zahlen dann die o. a. Teilnehmergebühren. Abmeldungen können 
nur schriftlich erfolgen.

Hinweise zur Teilnahme



Sie wollen Näheres über die Leis-
tungen der CGM wissen oder 
Mitglied bei uns werden? Unter:

www.cgm.de

können Sie sich online informie-
ren. Dort fi nden Sie ebenso ei-
nen Leistungsvergleich. Natürlich 
stehen Ihnen aber auch unsere 
Geschäftsstellen für persönliche 
Auskunft zur Verfügung.

DGZ-Magazin, Postfach 700151, 70571 Stuttgart
E 13749, PVSt, DPAG, Entgelt bezahlt

MITGLIEDSCHAFT

Carolin Hänßler
dgz@gewerkschaftszeitung.org

IHRE
ANSPRECHPARTNERIN
RUND UM DIE DGZ:

Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 
Texte, Kritik & Lob ... Unser „Post-
fach“ ist immer für Sie geöffnet.

MAIL AN . . .

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe: 07. April 2011

MITGLIED
WERDEN

WIR WÜNSCHEN IHNEN SCHÖNE 
UND GESEGNETE OSTERN! 

Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 07. April 2011 an:

DGZ-Magazin
Postfach 70 01 51, 70571 Stuttgart
oder Email an: scheffl er@cgm.de

Unter den richtigen Einsendungen werden 
10 Gewinner von Sachpreisen durch Los-
entscheid ermittelt. Es können nur Einsen-
dungen berücksichtigt werden, die die voll-
ständige Privatanschrift beinhalten.




